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Aufban des Hilfswerks „Mutter und Kind“ in der
Ostmark.

Die Rückgliederung der Ostmark stellt auch auf dem Gebiete der Wohlfahrts
pflege erhebliche Aufgaben. Die staatliche Fürsorge in Österreich war nicht sehr 
entwickelt, dazu in den einzelnen Bundesländern, bei denen die Ausführung lag, 
sehr ungleich und litt sehr unter der Wirtschaftsnot1). Die verschiedenen Re
gierungen des Nachkriegs-Österreich glaubten zwar alle, ihre besonders „soziale“ 
Einstellung beteuern zu müssen, vermochten aber an diesem Zustande nichts zu 
ändern. Auch die „freie“ Wohlfahrtspflege war in Österreich durchaus nicht in 
dem Maße ausgebaut wie im Altreich, litt unter starker weltanschaulicher Zer
splitterung und war in ihrer Wirksamkeit ebenfalls entscheidend durch chronischen 
Finanzmangel gehemmt.

Diese Lage forderte bei der Rückgliederung Österreichs an das Reich ein 
schnelles und durchgreifendes Handeln. Dabei konnte sich die NSV. nicht darauf 
beschränken, durch eine Reihe von Sofortmaßnahmen2) die drückende Notlage 
der österreichischen Hilfsbedürftigen zu lindern, sondern mußte vor allem auch die 
Maßnahmen des Hilfswerks „Mutter und Kind“ als Dauermaßnahmen in der Ost
mark einführen. Die NSV. stieß dabei auf einen außerordentlich regen Willen 
zur Mitarbeit vor allem in der Frauenw'elt der Ostmark, andererseits aber auf einen 
nach Lage der Dinge nicht überraschenden starken Mangel an Einrichtungen der 
Fürsorge für Mutter und Kind, die hätten übernommen werden können. Vielmehr 
mußten in großem Umfange solche Einrichtungen als Stützpunkte der Arbeit 
erst geschaffen werden.

Auf dem Arbeitsgebiet der Hilfs- und Beratungsstellen für Mutter und Kind 
machte sich besonders der Mangel an geeigneten Räumlichkeiten bemerkbar, auch 
boten zum Teil in den ländlichen Gcbirgsgemcinden die räumlichen Verhältnisse 
und die weiten Entfernungen bedeutende Schwierigkeiten. Trotzdem ist es nach 
etwa halbjähriger Arbeit bereits gelungen, in der Ostmark 1594 Hilfsstellen für 
Mutter und Kind einzurichten. Davon dienen 240 zugleich der ärztlichen Mütter
beratung. Auch die Nähstuben, die in größerer Zahl eingerichtet wurden, stehen 
zumeist in Verbindung mit den Hilfsstellen. Wenn es bisher noch nicht möglich

*) Vgl. Preiser, Die öffentliche Armenpflege in Österreich, DZW. XIV S. 1 ff.
*) Vgl. den Bericht „WHW. und NSV. in der Ostmark“, DZW. XIV S. 469.
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war, überall eigene Räume für diese Hilfsstellen zu bekommen, so ist dies doch 
das Ziel, auf das systematisch hingearbeitet wird. Den Hilfsstellen kommt vor 
allem in den Landgaucn und Grenzgebieten, wie z. B. Kärnten und dem Burgenland, 
um so mehr Bedeutung zu, als sie zunächst fast die einzigen Stützpunkte der Volks
wohlfahrtspflege sind. Sie sind Träger der Hilfsarbeit wie der Gesundheitsführung 
und der völkischen Erziehung. Neben ihnen wird der Ausbau anderer Einrichtungen 
des Altreichs nur in verhältnismäßig langsamem Tempo möglich sein. Die Zustände, 
die im alten Österreich herrschten, erschweren vor allem die Aufgaben der Gesund
heitsfürsorge außerordentlich, nicht weil es an Einsatzbereitschaft bei den überall 
ehrenamtlich mitarbeitenden Ärzten mangelt, sondern weil die ländlichen Ge
meinden ungenügend mit Ärzten versorgt sind. Auch an Hebammen, die im Reich 
oft wertvolle Mitarbeit bei der Erfüllung dieser Aufgaben leisten, herrscht zunächst 
großer Mangel, und die vorhandenen Kräfte sind z. T. überaltert. Die Folge ist 
eine 6ehr hohe Säuglingssterblichkeit, die von den Hilfsstellen durch frühzeitige 
Erfassung der Schwangeren, ihre Beratung sowie durch Ernährungshilfen und 
Stärkungsmittel bekämpft wird. Besonders hoch ist in der Ostmark, z. T. im 
Zusammenhang mit dem früheren österreichischen Eherecht, die Zahl der unehelichen 
Geburten. Auch hier ist mit dem notwendige!! Ausbau des Pflegekinder- und 
Adoptionswesens der NSV. eine große Aufgabe gestellt. Eine dringende Notwendig
keit ist auch die Schaffung von Säuglingsheimen und Heimen für werdende und 
stillende Mütter. Hier hat die NSV. zunächst 4 Heime von der Vaterländischen 
Front übernommen und umgestaltet.

Als besonders wichtig hat sich auch der Ausbau der Kindertagesstätten er
wiesen. Ebenso wie im Reich wurde neben dem Ausbau von Dauerkindergärten 
beschleunigt die Einrichtung von Erntekindergärten betrieben, die in außer
ordentlich starkem Maße von der Bevölkerung in Anspruch genommen wurden. 
Es konnten in diesem Sommer bereits 375 Erntekindergärten eingerichtet werden, 
wobei der BdM. wertvolle Mitarbeit leistete. Soweit Dauerkindergärten von öffent
lichen oder privaten Trägern oder Vereinen übernommen wurden, waren durchweg 
größere Instandsetzungsarbeiten erforderlich. Daneben ist eine Reihe von Neu
bauten in Ängriif genommen worden. Die Zahl der von der NSV. eingerichteten 
oder übernommenen Dauerkindergärten belief sich am 30. 11. 1938 auf 221.

In Verbindung mit dem Ausbau dieser Arbeit hat sich ein erheblicher Mangel 
an Fachkräften in einzelnen Gauen gezeigt, der Sofortmaßnahmen zur Gewinnung 
und Ausbildung eines ausreichenden Nachwuchses an Kindergärtnerinne-: not
wendig macht. Zunächst hat am 3. 11. 1938 in Klagenfurt ein Lehrgang für 
40 Kindergärtnerinnen begonnen, aus dem zum Frühjahr 1939 ein Vollscminar 
entstehen soll. Außerdem wird in Wien im Frühjahr 1939 ein NSV.-Scminar er
öffnet werden. Sämtliche Kindergärtnerinnen, die in den von der NSV. über
nommenen und eingerichteten Kindertagesstätten arbeiteten, wurden zunächst in 
Schulungslagern der NSV. zusammengefaßt.

In großem Umfange konnte sehr schnell nach der Rückgliederung der Ost
mark die Müttererholungsfürsorge durchgeführt werden. Zunächst fanden in 
größerem Umfange Verschickungen ins Ältreich statt, das zahlreiche Mütter
erholungsheime sofort für die Mütter aus der Ostmark frei machte. Gerade durch 
diese Verschickungsaktion von Müttern der Ostmark ins Altreich wurde die enge 
Verbundenheit der deutschen Landschaften und Stämme betont. Bis zur Ein
stellung dieser Verschickungsaktion wurden insgesamt über 2000 Mütter ins Altreich 
verschickt. Inzwischen wurden in der Ostmark selbst entsprechende Erholungs
möglichkeiten geschaffen. Die NSV. übernahm je ein gaueigenes Heim in den 
Gauen Kärnten und Wien und pachtete zunächst weitere 13 Heime. Außerdem 
wurden noch verschiedene Pensionen belegt. Im Gau Oberdonau wurden außerdem 
örtliche Erholungsmaßnahmen für Mütter durchgeführt. Der Erfolg dieser Arbeit 
war durchweg sehr gut, besonders in gesundheitlicher Hinsicht. Daneben wirkte 
6ich das gegenseitige Kennenlernen und die Gemeinschaft ostmärkischer Mütter 
mit den Müttern des Altreichs sehr erfreulich aus. Auch diese Arbeit wird weiter 
ausgebaut werden, zumal in Österreich eine ganzjährig durchgeführte Erholungs
arbeit für Mütter so gut wie unbekannt war und es daher an entsprechenden Ein-
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richtungen mangelt. Die vorhandenen Heime sind durchweg nur auf Sommer
betrieb eingerichtet und z. T. baulich in schlechtem Zustande. Die Volkswohlfahrts- 
pflege stößt in der Ostmark immer wieder auf die Erscheinung, daß Einrichtungen, 
wie sie bei uns im Aitreich zur Selbstverständlichkeit geworden sind, in Österreich 
nur in geringem Umfange vorhanden und dann noch in der Regel als Folge des 
wirtschaftlichen Elends dieses künstlich selbständig gehaltenen Staates völlig 
herunter ge wirtschaftet sind und unseren Anforderungen in keiner Weise genügen.

In Verbindung mit der Müttererholungsfürsorge wurde ebenso wie im Altreich 
die Einrichtung der Haushalthilfe geschaffen und zunächst in den Gauen Tirol, 
Kärnten und Oberdonau in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsdienst und den Jugend
gruppen der NS.-Frauenschaft in Angriff genommen. Die übrigen Gaue werden 
in Kürze folgen.

Eine sehr dringende und daher auch in großem Umfange durchgeführte Maß
nahme war die Kinderentsendung. Sofort nach dem Anschluß wurden daher sowohl 
die Kinderlandverschickung als auch die Heimentsendung durchgeführt. 112 889 
Kinder wurden in Familienpflegestellen des Altreichs gebracht. 42 500 Kinder 
davon traten ihre Reise bereits vor der Volksabstimmung an. Für weitere 23 042 
Kinder fand die Einweisung in Heime des Altreichs statt. Ein Teil der Plätze wurde 
von Organisationen des Altreichs kostenlos zur Verfügung gestellt, für 17 069 sorgte 
finanziell die NSV. Organisatorisch führte allein die NSV. die Arbeit durch. 
200 Sonderzüge waren hierfür erforderlich. Mit der Aufnahme der Kinder erfolgte 
zugleich die meist dringend erforderliche Einkleidung der Kinder.

Neben dieser als Sonderaktion durchgeführten Entsendung wurde die Ent
sendetätigkeit in der Ostmark selbst aufgenommen. Sie erstreckte sich allerdings 
nur auf die Heimunterbringung. Die in der Ostmark bestehenden Heime wurden 
in Betrieb genommen und soweit erforderlich und möglich unseren Anforderungen 
angeglichen. Für die Arbeit in den Heimen wurden die leitenden Jugcndleilerinnen 
und ein Teil der Betreuungskräfte aus dem Altreich abgestellt. Den erzieherischen 
Kräften der Ostmark wurde dafür Gelegenheit gegeben, sich in Heimen des Altreichs 
auszurichten, so daß die jetzt laufende Arbeit im wesentlichen durch Kräfte aus 
der Ostmark erfolgen kann.

Für die Entsendungen kamen im wesentlichen Schulkinder und schulentlassene 
Jugendliche in Frage. Für erholungsbedürftige Kleinkinder wurden soweit wie 
möglich die Einrichtungen der Ostmark selbst in Anspruch genommen.

Wenn es im Anfang auch notwendig war, eine Reihe von Kräften aus dem Alt
reich in die Gaue der Ostmark abzustellen, um die ganze Arbeit in Gang zu bringen 
und die Maßnahmen in der Ostmark mit denen im Altreich auf eine gemeinsame 
Linie zu bringen, so wurde doch der größte Wert darauf gelegt, dies als eine nur 
vorübergehende Maßnahme zu betrachten. Demzufolge wurden besondere An
strengungen der Aufgabe gewidmet, ausreichende ehrenamtliche und berufliche Kräfte 
aus der Ostmark selbst zu gewinnen und zu schulen. Schon im ersten Halbjahr 
der Arbeit konnte die dreifache Zahl von Volkspflegerinnen aus der Ostmark als 
aus dem Altreich eingesetzt werden. Die aus dem Altreich abgestellten Gausach- 
bearbeiterinnen sind inzwischen alle wieder in ihre H^imatgaue zurückgekehrt 
und haben ihre Arbeit an Gausachbearbeiterinnen aus der Ostmark abgegeben. 
Auch in den einzelnen Gauen konnte bereits eine große Zahl ostmärkischer Volks
pflegerinnen eingesetzt werden, die übrigen Kreise sind vorläufig mit ehrenamtlichen 
Kräften besetzt.

Besondere Schwierigkei sn, die aber schnell überwunden wurden, entstanden 
für die Aufbauarbeit in der Ostmark aus der Septemberkrise durch die Notwendigkeit, 
alle verfügbaren Kräfte in stärkstem Maße im Hilfswerk für die sudetendeutschen 
Flüchtlinge einzusetzen. Nach dem reibungslosen Verlauf dieser Aktion galt es 
dann, die an die Ostmark gefallenen südböhmischen und südmährischen Bezirke 
in die Aufbauarbeit in der Ostmark einzubeziehen. Um den Aufbau und die An
gleichung der Arbeit in diesen Gebieten an die der beiden Gaue Ober- und Nieder
donau möglichst rasch und reibungslos durchzuführen, wurden alle Bezirke am 
gleichen Tage mit altreichsdeutschen Kräften besetzt, die an der Aufbauarbeit
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in der Ostmark teilgenommen hatten. Diese begannen sofort mit dem Einsatz 
der ehrenamtlichen Kräfte und ihrer Schulung. Zum Teil konnte dabei auf die 
hauptamtlichen Fürsorgerinnen der früheren deutschen Jugendfürsorge in Böhmen 
und Mähren zurückgegriffen werden.

Das Hilfswerk „Mutter und Kind“ kann stolz darauf sein, in der kurzen Zeit 
dank der großzügigen Unterstützung aus dem Altreich eine außerordentlich umfang
reiche Arbeit geleistet zu haben. Wenn auch naturgemäß die Arbeit noch nicht 
in der gleichen Breite wie im Alt.reich durchgeführt werden konnte, so ist es doch 
bereits gelungen, den organisatorischen Rahmen zu schaffen und unter größt
möglicher Aktivierung der eigenen Kräfte der Ostmark die Grundlagen dafür zu 
schaffen, daß die Arbeit der NSV. und des Hilfswerks „Mutter und Kind“ in der 
Ostmark als gleichberechtigtes Glied neben die Arbeit der anderen Gaue im Deutschen 
Reich treten kann. Be.

Uezeptprüfstellen
bei den Bezirksfürsorgeverbänden ¥

Zweck und Aufbau dieser Einrichtungen.
Von Dipl.-Kom. Heinz Schumacher, Essen.

Immer mehr gewinnt die Auffassung an Raum, daß nicht nur für die Kranken
kassen, sondern auch für die Bezirksfürsorgeverbände die Einrichtung von Rezept
prüfstellen eine unbedingte Notwendigkeit darstellt. Die erforderliche sorgfältige 
Überwachung aller Ausgaben durch die öffentliche Hand darf auch vor dem häufig 
beachtlichen Arzneikonto der Bezirksfürsorgeverbände nicht haltmachen. Es soll 
daher an dem Beispiele der Rezeptprüfstelle eines großstädtischen Bezirksfürsorge
verbandes, die schon seit mehreren Jahren in Tätigkeit ist, diese Frage erörtert 
werden.

A. Aufgaben der Rezeptprüfstellen der Bezirksfürsorgeverbände.

1. Die Nachprüfung der Apothekerrechnungen.
Die Rechnungen der Apotheker müssen nach folgenden Gesichtspunkten einer 

Nachprüfung unterzogen werden:
a) Entsprechen die von den Apotheken eingesetzten Preise den bestehenden 

Vereinbarungen ?
b) Wird die Rabattgewährung den gesetzlichen oder vertraglichen Be

stimmungen entsprechend gehandhabt ?
c) Werden die allgemeinen Bestimmungen über die Abgabe von Arzneien für 

Rechnung der Krankenkassen und Bezirksfürsorgeverbände beachtet ? 
Hierzu gehört u. a. auch die Vorschrift, daß beim Fehlen von Angaben 
über Menge, Packung, Größe oder Art auf dem Rezept stets die kleinsten 
Mengen, Größen oder Arten oder die billigste Packung abzugeben sind.

Die Notwendigkeit einer solchen Nachprüfung der Apothekerrechnungen beweist 
am deutlichsten folgende Tatsache: In den ersten 6 Monaten der Tätigkeit der 
Rezeptprüfstelle des hier in Rede stehenden Bezirksfürsorgeverbandes im Jahre 1934, 
in dem der monatliche Aufwand an Arzneien noch durchschnittlich rund 31 000 RM 
betrug, mußten Taxabstriche in Höhe von rund 2400 RM, also monatlich etwa 
400 RM, vorgenommen werden. Zu einem großen Teil waren diese durch die Nicht
beachtung der oben unter c) genannten Vorschriften bedingt, daß beim Fehlen 
von näheren Angaben auf dem Rezept die kleinste Packung bzw. die billigste Art 
abzugeben ist. Heute, also nach 4jähriger Tätigkeit der Rezeptprüfstelle, betragen 
die Beanstandungen in einem Monat im Höchstfälle noch etwa 50 RM, also rund 
12% der Taxabstriche des Jahres 1934. Wenn auch eine Verminderung der Tax
abstriche schon allein durch das Absinken der Arzneikosten an sich, die heute
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monatlich rund 16 000 RM, also rund 50% des Aufwandes im Jahre 1934 betragen, 
bedingt ist, so bleibt der Erfolg der Prüfungstätigkeit doch offensichtlich.

Aus der Tatsache, daß das Ziel im wesentlichen erreicht ist, darf man nun nicht 
die Schlußfolgerung ziehen, daß die Rezeptprüfung nun unterbleiben könne, 
da der jetzt noch herausspringende finanzielle Ertrag den Aufwand nicht lohne. 
Hiergegen ist zu sagen, daß schon die durch das Vorhandensein der Rezeptprüfstelle 
erreichte sorgfältige Austaxierung der Rezepte durch die Apotheken als ein laufender 
wirtschaftlicher Erfolg der Rezeptprüfstelle gebucht werden muß. Doch genügt cs, 
wenn nur noch in Zeitabständen eine Nachprüfung sämtlicher Apothekenrechnungen 
vorgenommen wird. Die hierdurch in der Rezeptprüfstelle freiwerdende Arbeitskraft 
kann für andere wichtige Prüfungsgebiete, soweit sie mit den Arzneiverordnungen 
im Zusammenhang stehen, eingesetzt werden. Hier ist insbesondere hinzuweisen auf

2. die Auswertung der Arzneiregelbeträge.
Die zwischen dem Deutschen Gemeindetag und der Reichsärztekammer vereinbarte 

Rahmenabmachung über die ärztliche Versorgung der Hilfsbedürftigen hat auch 
in der öffentlichen Fürsorge die sogenannten Arzneiregelbeträge, die bei den 
Krankenkassen eine schon seit Jal ren bestehende Einrichtung sind, eingeführt. 
Die dadurch erforderlich gewordene Auswertung der Arzneiregelbeträge verursacht 
eine nicht geringe Verwaltungsarbeit, die zweckmäßigerweise ebenfalls den Rezept
prüfstellen übertragen wird. Bei den Arzneiregelbeträgen handelt es sich um die 
durch langjährige Erfahrungen ermittelten Durchschnittssätze pro Krankheitsfall, 
mit denen der Arzt bei einer wirtschaftlichen Verordnungsweise den Bedarf der 
Kranken an Arzneien und Heilmitteln im allgemeinen decken kann; sie sind für 
praktische Ärzte und die einzelnen Gruppen der Fachärzte verschieden. Die Über
schreitung dieser Arzneiregelbeträge löst eine Haftpflicht der Ärzte aus. Die für 
die Handhabung der Arzncircgelbcträgc geltenden Grundsätze haben in dem am 
18. 3. 1938 zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands und den 
Reichsverbänden der Krankenkassen abgeschlossenen „Reichsvertrag über den 
Regelbetrag“, der auch bei den Bezirksfürsorgeverbänden entsprechende Anwendung 
finden muß, nunmehr ihren Niederschlag gefunden. Die Technik der Auswertung 
ist im wesentlichen folgende: Für jeden zugclassenen Arzt sind vierteljährlich 
die Kosten der von ihm verordneten Arzneien zu errechnen und durch die Zahl 
seiner Behandlungsfälle zu dividieren. Überschreitet der so errechnete Arznei
kostendurchschnitt pro Fall eines Arztes den vereinbarten Regelbetrag seiner Gruppe 
(praktischer Arzt oder Facharzt), so ist der Arzt durch die Kassenärztliche Ver
einigung hiervon in Kenntnis zu setzen. Eine Haftpflicht ist aber grundsätzlich 
nur dann gegeben, wenn der Arzneikostendurchschnitt eines Arztes im Jahresdurch
schnitt den Arzneiregelbetrag übersteigt. Der Arzt hat also Gelegenheit, einen 
zu hoch liegenden Arzneikostendurchschnitt in einem anderen Vierteljahr auszu
gleichen.

3. Die Ermittlung der in Einzelfällen entstandenen Arzneikosten.
Bei den Bezirksfürsorgeverbänden, die über keine Rezeptprüfstelle verfügen 

und bei denen die eingehenden Rezepte deshalb auch nicht nach den verordnenden 
Ärzten registriert werden, verursacht die Ermittlung der Arzneikosten in den Fällen, 
in denen gegen andere Fürsorgeverbände, gegen Krankenkassen oder gegen Dritte 
Ersatzansprüche zu verfolgen sind, oft große Schwierigkeiten. Das gilt besonders 
für die großstädtischen Fürsorgeverbände, bei denen die Zahl der monatlich ein
gehenden Rezepte sehr groß ist. Ein Heraussuchen der Rezepte, die für Ersatz
ansprüche verwertet werden können, erfordert hier eine Verwaltungsarbeit, die 
den finanziellen Erfolg nicht rechtfertigt. Der Bezirksfürsorgeverband war z. B. 
aus diesen Erwägungen heraus vor Bestehen der Rezeptprüfstelle dazu über
gegangen, grundsätzlich auf die Berechnung der Arzneikosten zu verzichten. Nach 
Einrichtung der Rezeptprüfstellc ist die Ermittlung der Arzneikosten in den Fällen, 
in denen Ersatzansprüche zu verfolgen sind, ohne Schwierigkeiten möglich; denn 
es braucht, da die Rezepte in der Prüfstelle nach Ärzten getrennt aufbewahrt werden, 
in den in Frage kommenden Einzelfällen nur festgestellt zu werden, bei welchem 
Arzt der betreffende Unterstützungsempfänger in Behandlung gestanden hat;
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eine Durchsicht der bereitliegenden Rezepte dieses Arztes läßt die durch diesen 
Unterstützungsempfänger entstandenen Arzneikosten schnellstens ermitteln. Der 
wirtschaftliche Erfolg der Rezeptprüfstelle wird hierdurch nicht unwesentlich erhöht.

B. Die Organisation der Rezeptprüfstelle.
Die oben unter 2. und 3. erläuterten Aufgaben erfordern kaum Spezialkenntnisse, 

so daß das hierfür notwendige Wissen und die erforderliche Technik eine einiger
maßen bewegliche Kraft schon nach kurzer Einarbeitung beherrschen wird. Anders 
verhält es sich dagegen bei dem Aufgabengebiet zu 1., der Nachprüfung der Apo
thekerrechnungen. Die oft vertretene Auffassung, daß eine Nachprüfung der 
Apothekertaxen nur von einem geprüften Apotheker vorgenommen werden kann, 
ist aber nicht gerechtfertigt; denn das Austaxieren der Rezepte gehört zu den für 
den sogenannten „nicht-fachlichen Mitarbeiter“ einer Apotheke erlaubten Tätig
keiten und wird auch in der Praxis sehr häufig von solchen nichtfachlichen Mit
arbeitern vorgenommen, so daß eine Kraft, die durch eine längere Tätigkeit in 
einer Apotheke sich eine Sicherheit in dem Taxieren von Rezepten angeeignet hat, 
deshalb auch für die Rezeptprüfstellen der Bezirksfürsorgeverbände vollauf ge
eignet zu sein scheint. Wohl ist es zweckmäßig, insbesondere bei auftreteuden 
Zweifelsfällen und Meinungsverschiedenheiten, einen Vertrauensapotheker (evtl, 
den Apotheker der Städtischen Krankenanstalten) einzuschalten. Hierüber wird 
gegebenenfalls durch eine örtliche Vereinbarung mit der Standcsgemcinschaft der 
Deutschen Apotheker eine Verständigung möglich sein.

Für die Übertragung der in einer Rezeptprüfstelle eines Bezirksfürsorge
verbandes anfallenden Arbeiten an Nichtapotheker spricht auch der Umstand, 
daß das Nachtaxieren der Rezepte nur einen Teil der in der Rczcptprüfstelle der 
Bezirksfürsorgeverbände anfallenden Arbeiten ausmacht und die Ausführung der 
übrigen umfangreichen Arbeiten wohl der Ausbildung und der Besoldung eines 
Apothekers nicht entsprechen würde. Dabei ist zu berücksichtigen, daß, wie die 
Erfahrungen gezeigt haben, alle die aufgezählten Arbeiten, insbesondere, wenn 
die Nachprüfung der Rezepte nur in bestimmten Zeitabständen vorgenommen zu 
werden braucht, selbst bei einem großstädtischen Bezirksfürsorgeverband von 
einer Kraft gut erledigt werden können.

Ein besonderes Augenmerk muß auf eine zweckmäßige Einrichtung der 
Rezeptprüfstellc, die eine übersichtliche Registrierung und Aufbewahrung der 
Rezepte gewährleisten muß, gerichtet werden. Übersichtliche Ordnung ist bei 
den Zehntausenden von Rezepten in einer Rezeptprüfstelle der oberste Grundsatz. 
Als äußerst zweckmäßig haben sich bei dem hier in Rede stehenden BFV. die für 
diesen Zweck besonders angefertigten Rezeptschränke erwiesen. Das Charakte
ristische dieser Schränke besteht darin, daß die einzelnen Fächer, die die Breite 
der Rezepte haben, in ihrer Höhe verstellbar sind, da die Zahl der Rezepte eines 
jeden einzelnen Arztes verschieden ist und bei einer starren Fächereinteilung eine 
zu große Raumverschwendung eintreten würde. Es muß nämlich beachtet werden, 
daß bei der vorgeschriebenen Jahresabrechnung der Arzneiregelbeträge fast immer 
die Rezepte von 1—2 Jahren in den Fächern aufbewahrt werden müssen. Die 
Kennzeichnung der einzelnen Fächer erfolgt zweckmäßigerweisc durch Nummern, 
die mit den den einzelnen Ärzten zugewiesenen Nummern übereinstimmen. Wenn man 
noch dazu übergeht und auch den Ärzten Rezeptvordrucke zur Verfügung stellt, 
auf denen die Nummer des Arztes aufgedruckt ist, so ist die Registrierung der cin- 
laufenden Rezepte leicht gemacht.

Für die Festlegung der hei der Auswertung der Arzneiregelbeträge für jeden 
Arzt, vierteljährlich ermittelten Zahlen ist die Verwendung einer Arzneikosten
kartei zu empfehlen, in der jeder Arzt eine Karte erhält, auf der vierteljährlich 
die Summe der von diesem Aizt verordneten Arzneien, die von der Kassenärztlichen 
Vereinigung gemeldete Fallzahl und der errcchnete Arzneikostendurchschnitt ein
getragen werden. Wenn die Berechnungen einmal über einen längeren Zeitraum 
durchgeführt und ihre Ergebnisse auf den Karteikarten vermerkt sind, gibt diese 
Kartei ein vorzügliches Bild über die Verordnungsweise der einzelnen Ärzte. Sie 
zeigt z. B., ob die Überschreitung des Regelbetrages in einem Vierteljahr eine
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Ausnahmeerscheinung darstellt, die evtl, durch eine Häufung schwerer Krankheits
fälle hervorgerufen sein kann, oder ob sie die Regel bildet. Sie gibt ferner wertvolle 
Fingerzeige für die in einzelnen Fällen durch den Vertrauensarzt durchzuführenden 
Sonderprüfungen der Arzneiverordnungen eines Arztes und läßt häufig auch deutlich 
den Erfolg einer Einwirkung oder eines angcincldetcn Regreßanspruches erkennen.

Für die Überprüfung der Apothekerrechnungen ist die Anlage eines besonderen 
Aktenstückes für jede im Bereich des Bezirksfürsorgeverbandes gelegene Apotheke 
zweckmäßig. Wenn auch mit der Anerkennung einer von der Rezeptprüfstelle 
vorgenommenen Beanstandung und der Absetzung des Betrages von der nächsten 
Rechnung dieser Einzelvorgang als endgültig abgeschlossen angesehen werden 
kann, so ist es doch hei späteren Beanstandungen oft wertvoll, auf die früheren 
Beanstandungen, an die sich nicht selten ein Schriftwechsel anscnließt, zurück
greifen zu können, was am leichtesten dadurch zu erreichen ist, daß die eine Apotheke 
betreffenden Vorgänge in einem besonderen Aktenstück gesammelt werden. Diese 
Akten lassen im übrigen auch nach einiger Zeit leicht übersehen, in welchen Fällen 
eine häufigere Nachprüfung der Rechnungen für angebracht gehalten werden muß.

Die Einrichtung und Unterhaltung einer Rezeptprüfstelle ist so mit verhältnis
mäßig bescheidenen Mitteln möglich. Kleinere Bezirksfürsorgeverbände könnten 
auch eine gemeinsame Rezeptprüfstelle unterhalten.

I>ie offene Fürsorge 
im Vierteljahr April bis Juni 1938.*)

In den nachstehenden Tabellen, die nach 
Unterlagen des Statistischen Rcichsamts be
arbeitet sind, bedeutet:
A 1 = Berlin,
A 2 = Städte mit über 500 000 Einw. ohne 

Berlin,

A 3 = Städte mit 200 000 bis 500 000 Einw.,
B = Städte mit 100 000 bis 200 000 Einw.,
C = Städte mit 50 000 bis 100 000 Einw.,
D = Städte mit 20 000 bis 50 000 Einw.,
E = Städte unter 20 000 Einw.,
L = Ländliche Bezirksfürsorgeverbände.

Personenkreis und Kosten der gesamten offenen Fürsorge im zweiten Kalendcrviertcljahr 1938
nach Städtegruppen

Laufend bar in Fiirsorgcuufwund (cinsdil. gemeindlicher Krwcrhsloscnfürsorgc) 
offener Fürsorge im Hcrichtsvicrteljnlir in 1000 HM

Stiidtcgnippc Lntcnmitztc am linrlcistungcn

U8W.
Parteien

nuf
1000

Einw.
laufend

je Pnriei 
der „Sonst,” 

Hilfshc- 
dürft. HM>)

einmalig
Sacii-

aufwnnd insgesamt
wollll.

IIM

i £ 3 4 5 6 7 K *>

Al ................ 179 623 42,3 18 151,3 103.2 427,4 2 181,1 20 759,8 4,89
A 2 ................ 263 848 35,5 29 408,5 115,7 900,8 4 052,1 34 361,4 4,63
A3 ................ 152 340 30,2 14 453,6 109,8 491,4 1 907,4 16 852,4 3,34
A insgesamt . 595 811 35,7 62 013.4 111,6 1 819,6 8 140,6 71 973,6 4,31
ohne Berlin . 416 188 33,4 43 862,1 113,6 1 392,2 5 959,5 51 213,8 4,11
B.................... 119 020 30,3 11 704,8 109.8 307,4 1 415,0 13 427,2 3,41
C.................... 103 075 31,9 9 364,6 104,6 273,1 1 048,3 10 686,0 3,30
D......................... 98 422 29,2 7 381,0 92,3 378,3 759,4 8 518,7 2,53
A bis D............ 916 328 33.6 90 463,8 108,7 2 778.4 11 363,3! 104 605.5 3,84
ohne Berlin. . 736 705 32,0 72 312,5 109,5 2 351,0 9 182,2 83 845,7 3,65
E..................... 14 046 27,1 928,0 75,4 49,1 106,8 1 083,9 2,10
L..................... 639 152 16,7 38 610,0 74,7 1 413,5 4 782,2 44 805,7 1,17

Insgesamt 1 569 526 23,8 130 001,8 94,8 4 241,0 16 252,3 150 495,1 2,28
*) Arithmetischer Durchschnitt der Kosten für das 3., 4. Kal.Vj. 1937 und für das 1., 

2. Kal.Vj. 1938, dividiert durch das Mittel der Parteien am 30. 6., 30. 9., 31. 12. 1937 
und 31. 3., 30. 6. 1938.

*) Aus „Gemeinden und Statistik“, Beilage zur Nr. 24 der Zeitschrift „Der Gemeindetag“ 
vom 15. 12. 1938.
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Personenkreis der gemeindlichen Erwerbslosenfürsorge im zweiten Kalendervierteljahr 1938
nach Städtegruppen

Laufend bar in offener Fürsorge Unterstützte am 30. Juni 1938

Städtegruppe
U8W.

WohlfahrtserwerbBlose i) *) Arbeitslose 
mit gcmcindl. Fürsorge-

absolut
auf

1000 Einw.

Zusatz
unterstützung

arbeiter

1 2 3 4 5

Al.......................................................... 17 701 4,2 4 639 1 505
A 2.......................................................... 30 237 4,1 14 647 6 185
A3.............................................................................. 7 839 1,6 3 903 2 006
A insgesamt.......................................... 55 777 3,3 21189 9 696
ohne Berlin............................................ 38 076 3,1 18 550 8 191
B ............................................................ 8 020 2,0 4 257 1 346
C ............................................................. 8 142 2,5 3 311 563
D ............................................................ 5 860 1,7 990 482
A bis D .................................................. 77 799 2,9 31747 12 087
ohne Berlin .......................................... 60 098 2,6 27 108 10 582
E ............................................................ 467 0,9 361 16
L ............................................................ 20 796 0,5 3 345 1 485

Insgesamt 99 062 1,5 35 453 13 588
*) Abweichend vom Parteibegriff der übrigen Hilfsbedürftigen ist bei den 

Zähleinheit die unterstützte (wohlfahrtserwerbslose usw.) Person.
2) Ohne Fürsorgearbeiter.

Arbeitslosen

Kosten (lfd. Baraufwand) der gemeindlichen Erwerbslosenfürsorge im zweiten Kalender- 
vierteljahr 1938 nach Städtegruppen

Laufender Baraufwand der offenen Erwerbslosenfürsorge im Uerichtsvierteljahr 
in 1000 RM

Stüdtcgruppe
usw.

W'ohlfahrtscrwerbslose >) Arbeitslose
mit

gemeindl.
Zusatz
unter

stützung

Fürsorge
arbeiter

absolut
je Kopf*)

RM
je Einw.

RM

1 2 3 4 5 6

A 1 ............................... 2 588,2 133,0 0,61 218,3 472,2
A 2 ............................... 4 793,1 142,2 0,65 844,9 2 477,3
A3 ............................... 1 139,4 140,2 0,23 219,2 605,0
A insgesamt................. 8 520,7 139,1 0,51 1 282,4 3 554,5
ohne Berlin................. 5 932,5 141,7 0,48 1 064,1 3 082,3
B................................... 1 369,6 154,3 0,35 233,7 667,6
C................................... 1 414,1 149,6 0,44 173,5 212,3
D................................... 804,7 133,3 0,24 60,1 150,2
A bis D......................... 12 109,1 141,5 0,44 1 749,7 4 584,6
ohne Berlin................. 9 520,9 143,8 0,41 1 531,4 4 112,4
E................................... 55,1 116,5 0,11 18,4 5,8
L................................... 2 807,0 124,6 0,07 182,3 375,3

Insgesamt 14 971,2 137,3 0,23 1 950,4 4 965,7
*) Ohne Fürsorgearbeiter.
a) Arithmetischer Durchschnitt der Kosten für das 3., 4. Kal.Vj. 1937 und 1., 2. Kal.Vj. 1938, 

dividiert durch das Mittel der WE am 30. 6., 30. 9., 31. 12. 1937 und 31. 3., 30. 6. 1938.
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Personenkreis der einzelnen Unterslütztengrnppen am 30. Jnni 1938 
nach Städtegruppen

Stfidtcgruppe
UbW.

KricgB-
besdiüdigtc

und
-hinter*
bliebene

Sozial
rentner

Klein
rentner

Gleich
gestellte

Erwerbs
lose»)

Sonstige
Hilfs

bedürftige

Pflege
kinder Zusammen

i 2 S 4 S <• 7 1 8 9

a) Parteien
1
i
i

3 859 60 298 16 403 26 485 23 845 38 017 10 716 179 623
5 384 69 138 15 623 6 223 51 069 100 715 15 696 263 848

A3................. 3 712 49 302 12 505 6 027 13 748 51 872 15 174 152 340
A insgesamt . 12 955 178 738 44 531 38 735 88 662 190 604 41 586 595 811
ohne Berlin . 9 096 118 440 28 128 12 250 64 817 152 587 30 870 416 188
B..................... 2 724 37 607 10 978 1 982 13 623 44 065 8 041 119 020
C...................... 1 603 33 611 10 815 2 203 12 016 34 815 8 012 103 075
D..................... 1 018 37 371 13 568 2 768 7 332 27 259 9 106 98 422
A bis D.......... 18 300 287 327 79 892 45 688 121 633 296 743 66 745 916 323
ohne Berlin.. 14 441 227 029 63 489 19 203 97 788 258 726 56 029 736 705
E..................... 184 5 177 2 076 228 844 3 937 l 600 14 046
L..................... 3 909 227 117 87 082 13 029 25 626 199 439 82 950 639 152

Insgesamt 22 393 519 621 169 050 58 945 148 103 500 119 151 295 1 569 526

b) in vH i
Al ................. 2,1 33,6 9,1 14,7 13,3 21,2 6,0 100,0
A 2................. 2,0 26,2 5,9 2,4 19,4 38,2 5,9 100,0
A3 ................. 2,4 32,4 8,2 3,9 9,0 34,1 10,0 100,0
A insgesamt . 2,1 30,0 7,5 6,5 14,9 32,0 7,0 100,0
ohne Berlin . 2,1 28,5 6,8 2,9 15,6 36,7 7,4 100,0
B..................... 2,3 31,6 9,2 1,6 11,5 37,0 6,8 100,0
C..................... 1,5 32,6 10,5 2,1 11,7 33,8 7,8 100,0
D..................... 1,0 38,0 13,8 2,8 7,4 27,7 9,3 100,0
A bis D.......... 1,9 31,4 8,7 5,0 13,3 32,4 7,3 100,0
ohne Berlin . 2,0 30,8 8,6 2,6 13,3 35,1 7,6 100,0
E...................... 1,3 36,9 14,8 1,6 6,0 28,0 11,4 100,0
L..................... 0,6 35,6 13,6 2,0 4,0 31,2 13,0 100,0

Insgesamt 1,4 33,1 10,8 3,7 9,4 31,9 9,7 100,0

*) WE, Arbeitslose mit gemeindlicher Zusatzunterstützung sowie Fürsorgearbeiter.

G egen wartsströmungen 
in der englischen Wohlfalirtsarbeit.

* Von Etta von Oertzcn, Berlin.

(Fortsetzung von S. 484.)
Wie schon erwähnt, sind die County Councils — allerdings in einer noch nicht 

befriedigend abgegrenzten Arbeitsteilung mit den District und Borougli Councils — 
die für das Erziehungswesen aller Gattungen zuständige Stelle. Lediglich die 
Universitäten sind selbständige Verwaltungskörper. Auch die zahlreichen Volks
schulen (Elementary Schools), die von freien, oft von religiösen Organisationen 
getragen werden (mehr als die Hälfte der Gesamtzahl), unterstehen der Aufsicht der 
County Councils. Das Board of Ecucation ist — wie die andern für die Sozialdienste 
zuständigen Ministerien für Gesundheit und Arbeit — die letzte regulierende 
Instanz, die aber mehr oder weniger im Hintergrund bleibt.
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Englisches Schulwesen ist, gerade nach seiner sozialen Bedeutung hin, sehr mannigfaltig 
ausgebaut. Neben den Volksschulen und den verschiedenen Typen der höheren Schulen (Se
condary Schools) spielen eine wichtige soziale Rolle die Abendklasscn, meist von den County 
Councils eingerichtet und von über einer Million Jugendlicher über 14 Jahren freiwillig besucht. 
Für Erwachsenenbildung gibt es Tages- und Abendklasscn und die sogenannten ‘Residential 
Institutions’ (etwa Volkshochschulen mit Wohnheimen), die in weitem Maße von der Settlement- 
Bewegung gegründet und getragen werden. Daß freie Kräfte nicht nur als Träger von eigenen 
Schulen, sondern auch als Mitarbeiter beim Sozialdicnst der County Council Schulen eine wichtige 
Rolle spielen, wurde schon in anderem Zusammenhang erwähnt. Nicht weniger als 77 große 
Jugendhilfsorganisationen in England und Wales sind an den Aufgaben des Erziehungswesens 
beteiligt.

Aufschlußreich für das Wirken eines »unsichtbaren* Sozialdienstes ist auch die Tatsache, 
daß etwas mehr als die Hälfte aller Jugendlichen in Großbritannien, die höhere Schulen und 
Universitäten besuchen, von Stipendien (Scholarships) leben; ein Anzeichen dafür, wie stark 
das Verantwortungsgefühl rege ist, dem Tüchtigen freie Bahn zu geben.

Daß gleichzeitig eine Entwicklung in Richtung auf eine wachsende staatliche Einflußnahme 
vorhanden ist, dafür geben u. a. die ‘Junior Instruction Centres’ ein Beispiel ab. Diese Einrich
tung entspricht etwa unseren Fortbildungsschulen, ist aber lediglich auf die arbeitslose Jugend 
beschränkt. Die Einrichtung stammt aus dem Jahr 1918, als gleich nach dem Waffenstillstand 
eine große Stiftung für die durch den Krieg arbeitslos Gewordenen errichtet wurde. Bis 1934 
war der Besuch der Kurse grundsätzlich freiwillig, doch wurde er zur Bedingung gemacht für 
die Auszahlung einer Arbeitslosenhilfe für Jugendliche. Das Gesetz für Arbeitslosenhilfe von 1934 
berechtigt nun das Arbeitsministerium, den Pflichtbesuch in Bezirken mit einer hohen Arbeits
losigkeit Jugendlicher cinzuführen. Es muß allerdings hinzugefügt werden, daß schon vor dem 
Pflichtbesuch die Kurse stark besucht wurden, auch von Jugendlichen unter 16 Jahren, die bis 
1934 noch keinen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe hatten.

Trotz seiner gesunden Gesamtstruktur weist der Erzichungsdicnst der County Councils noch 
erhebliche, allgemein zugegebene Mängel auf. So ist z. B. die Zahl der KIcinkindcrschuIcn noch 
viel zu niedrig; in vielen Volksschulen sind die Klassen zu groß (über 50 Kinder) und die Schul
gebäude, besonders auf dem Lande, überaltert und hygienisch unzureichend. Über tausend 
solcher Schulen stehen bereits auf der .schwarzen Liste*, ohne daß noch Ersalzcinrichtungen 
geschaffen worden wären.

Diese und andere Mängel sind zu einem erheblichen Teil zurückzuführen auf die Zersplitte
rung der Schulverwaltung; die kleineren District und Borough Councils sind zum Teil nicht 
fähig, die nötigen Reformen durchzuführen. Auf diesem Gebiet wird daher iin allgemeinen eine 
stärkere Zcntralvcrwaltung angestrebt, allerdings nicht im Sinne eines staatlichen Behörden- 
apparates, sondern in Richtung auf regionalen Zusammenschluß der leistungsstarkeren Selbst- 
vcrwaltungskörpcr.

Da das englische Schulwesen — in gewissem Sinne den kirchlichen Institutionen vergleich
bar — ein Bereich ist, in dem der weltanschauliche und religiöse Individualismus sich stark 
betätigt, da andererseits die gegenwärtige Kruftezersplittcrung verhindert, daß allen Kindern 
und Jugendlichen die ihnen gemäße Erziehung und Bildung gesichert wird, so ist cs auf diesem 
Gebiet naturgemäß besonders schwierig, die ‘balancc of power’ zwischen Individuum und Gemein
schaft zu linden. Eine kurzerhand durchgeführtc Zentralisierung und Bereinigung ist völkisch 
unmöglich, da die Betätigung religiösen und philantropischcn Individualismus ja gerade ein 
Wesensbestandteil des britischen Volkes ist.

Der Gesundheitsdienst Großbritanniens ist — mit Ausnahme der Hospitäler 
— sehr jung und sehr vielgestaltig. Seiner Natur nach wäre dies Gebiet des Sozial
dienstes am ehesten geeignet, zentral aufgebaut zu werden. Trotzdem ist auch 
dieser modernste Zweig konstruktiver Arbeit wieder eingegliedert worden in das 
traditionelle Vcrwaltungsgewebe der County Councils, ja, zum Teil sogar in das der 
kleinen District und Borough Councils. Staatliche Gesundheitsämter oder ent
sprechende Einrichtungen gibt es nicht. Eine Zwischenform zwischen staatlichem 
und kommunalem Gesundheitsdienst stellen die ‘Highlands and Islands Services’ 
in Schottland dar.

Um den auf Hochländern und entlegenen Inselgruppen lebenden Bevölkerungstcilcn die 
notwendigen hygienischen und medizinischen Dienste zu sichern, ist hier — seit 1913 — das 
Gesundheitswesen auf einer von den Countics unabhängigen regionalen Basis aufgebaut worden 
und wird direkt vom Schottischen ‘Department of Health’ geleitet und mit erheblichen staatlichen 
Mitteln unterstützt. Allerdings sind Tuberkulosenfürsorge, Schulgcsundheitsfürsorgc und 
Wohlfahrt für Mutter und Kind ausgenommen und liegen auch hier in den Händen der County 
Councils. Immerhin finden wir hier einen Ansatz des ,Rcgionalsystcins‘, das von maßgebenden 
Kreisen (z. B. vom P E P) für das gesamte Gesundheitswesen empfohlen wird, um lcistungs- 
kräftigere Träger zu schaffen. Um so mehr, als auf diesem Gebiet — weitaus weniger als im 
Erziehungswesen — ein Verlust an Individualwcrtcn zu befürchten ist.
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Das größte öffentliche Interesse gilt zwei Gebieten innerhalb des Gesundheits
wesens: der gleich nach dem Kriege ins Leben gerufenen ,Wohlfahrt für Mutter 
und Kind4 und dem Schulgesundheitswesen. Da der erstgenannte Zweig 
teils bei den County Councils, teils bei den kleineren örtlichen Organen eingebaut ist 
(z. T. sind auch freie Verbände die Träger), so sind die ,Kann‘-Leistungen (Wöch- 
ncrinnenheime, Kindergärten, Milchverteilungsstcllcn usw.) sehr verschieden. 
Statutarisch jedoch ist der Dienst der ‘Health Visitors’ (Säuglingsfürsorgerinnen), 
die alle Kinder unter einem Jahr regelmäßig besuchen. Man ist sich bewußt, daß die 
Mütterfürsorge noch sehr ausgebaut werden muß. Die Krankhcits- und Sterbeziffer 
der Mütter liegt noch immer relativ hoch, ein Umstand, der wohl mit auf den erheb
lichen Mangel an geschulten Hebammen zurückzuführen ist. Das neue Hebammen
gesetz von 1936 verpflichtet die County Councils, für genügend ausgebildete 
Kräfte zu sorgen, und wird sich wohl bald in dieser Richtung günstig auswirken.

Die Schulgesundheitsfürsorge hofft man, demnächst mit der Wohlfahrt 
für Mutter und Kind in Verwaltungseinheit bringen zu können und dadurch auch 
das bis jetzt noch etwas vernachlässigte Kleinkindalter (2—5 Jahre) stärker zu 
erfassen. Eines besonderen Ausbaues bedarf noch die Schulzahnpflege.

Im Hospital wesen kreuzen sich der älteste und der jüngste Zweig englischen 
Gesundheitsdienstes. Die überalterten Einrichtungen der früheren Armen- und 
Isolierhäuser werden jetzt allmählich von den Kommunalbehörden zu ‘Public 
Hospitals’, öffentlichen Krankenanstalten, umgestaltet, besonders seit die 2tc Local 
Government Act von 1930 die gesetzliche Handhabe dazu bietet. Doch geht dieser 
Prozeß nur langsam vor sich.

Wenn das Krankenhauswcsen auch nicht mehr ausschließlich Domäne der freien Wohlfahrt 
ist, so stellen die großen unabhängigen Hospitäler doch nach wie vor eine Art ‘National Insti
tution’ dar, in einer eigcnenTradition wurzelnd und im wesentlichen von privaten ‘Funds’ getragen. 
Einige dieser privaten ‘National Institutions’ haben das Recht, «staatlich anerkannte1 Kranken
pflegerinnen auszubilden. Wohl auf kaum einem Gebiet ist die enge Verkoppelung privater 
Initiative, individueller Tradition und öffentlicher Anerkennung und Verpflichtung so in die 
Augen springend wie hier. In dem eigenartigen Amt der ‘Lady Almoncr’ kommt dieser Charakter 
privaten Volksdienstes deutlich zuin Ausdruck: jeder, der das Hospital in Anspruch nimmt, wird 
von ihr genau auf seine Zahlungsfähigkeit geprüft; wer es kann, zahlt bis zu fünf Guineas wöchent
lich; wer gar nicht zahlen kann (die Krankenkassen tragen keine Hospitalkosten), dem stehen 
mit gelassener Selbstverständlichkeit die privatim gespeisten Fonds zur Verfügung. Auch der 
Ausländer ist unter Umständen nicht von dieser Hilfeleistung ausgeschlossen, die anmutet wie 
eine Reliquie aus der Zeit der ersten Christenheit oder vielleicht wie eine Vorform kommenden 
Volkssozialismus.

Der einzige Gesundheitsdienst in England, zu dessen Inanspruchnahme ein Zwang bestellt, 
ist die Pockenimpfung. Doch gibt cs liier die sogenannte ,Gewisscnsklausel‘, von der über 
50% aller Eltern Gebrauch machen. Geldstrafen wegen Nichtimpfung werden hei Inanspruch
nahme der Gewissensklausel natürlich nicht erhoben.

Ohne auf alle Formen der fein ausgestaltctcn Gesundheitsfürsorge cingchcn zu können, sei 
nur noch erwähnt, daß die Fürsorge für Geistesgestörte besonders ausgebaut ist. Unter 
den ‘Mental Health Services’ muß als eines der neuesten angelsächsischen Experimente die 
‘Child Guidancc Clinic’ in London genannt werden, von privaten Organisationen getragene 
Zentren für die ambulante Behandlung psychopathischer Kinder und für wissenschaftliche 
Forschung auf diesem Gebiet.

Abschließend kann man sagen, daß das Gesundheitswesen dringend einer 
stärkeren Zusammenfassung bedarf, wenn auch keine Anzeichen dafür bestehen, 
daß auf diesem Gebiet (etwa wie bei der Arbeitslosenhilfe) ein lediglich vom staat
lichen Zentrum her geleiteter Ausbau erstrebt wird. Eine planmäßigere Zusammen
arbeit privater und öffentlicher Stellen wird zu erfolgen haben, aber mit einem 
Aufgehen der privaten in der öffentlichen Arbeit ist nicht zu rechnen.

Eine dritte, entscheidend wichtige Aufgabe der County Councils besteht in der 
Durchführung der ‘Public Assistancc’, der wirtschaftlichen Fürsorge für Hilfs
bedürftige. Nach englischer Auffassung gehört dieser Pflichtenkreis zwar nicht 
zum «konstruktiven4 Sozialdienst; doch soll er seiner Bedeutung im Rahmen der 
kommunalen Arbeit wegen hier kurz berührt werden. ‘Public Assistance’ ist der 1929 
geschaffene Ausdruck für den ältesten Zweig englischen Sozialdienstes, der durch 
die ersten Armengesetze von 1579 und 1601 staatlich geregelten Armenfürsorge. 
Durch die Verwaltungsrcformen von 1929/30 wurde die ,Armenfürsorge‘ von den
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‘Boards of Guardians’ auf die County Councils übertragen, wo sie von den ‘Publish 
Assistance Committees’ und deren zahlreichen Unterkommissionen durchgeführt 
wird. Neben den Formen der offenen und geschlossenen Fürsorge (indoor and 
outdoor relief) hat sich in letzter Zeit besonders der ‘Poor Law Medical Service’ 
entwickelt, eine Art systematischer beitragsfreier Krankenversorgung. Neueste 
Experimente, z. B. in Kent und Newcastle-on-Tyne, sehen ein System festangestellter 
Distrikt-Ärzte vor, das auch Sprechstunden- und Hausbehandlung sowie Verab
folgung von Arzneien einschließt. Bei der Einführung eines solchen Systems muß 
ein County Council allerdings die Zustimmung des Ministry of Health einholen.

Je mehr die Arbeit der Public Assistance Committees in gewisser Weise von 
den spezialisierten Sozialdiensten aufgesogen wird, um so mehr tritt der eigentliche 
Charakter dieses Sozialdienstes zutage, nämlich Hilfe zu gewähren in den Fällen 
menschlicher Not, die jenseits aller gesetzlich bestimmbaren Möglichkeiten hegen. 
Seit die Public Assistance Committees von der ungeheuren Überlastung durch die 
Fürsorge für die ausgesteuerten Arbeitslosen befreit wurden (1934), können sie 
dieser ihrer eigentlichen Aufgabe wieder in einem vertieften Sinne nachkommen.

Die englischen Sozialversicherungsdienste (Social Insurance Services) 
zeigen in Aufbau und Funktionen naturgemäß manche Ähnlichkeiten mit dem 
deutschen Versicherungswesen. Die Anfänge dieses Zweiges der Sozialpolitik 
gehen zurück auf das Jahrzehnt vor dem Krieg, das erste Unfall-Haftpflicht-Gesetz 
kam schon 1897 heraus.
'' Bei der Krankenversicherung ist bemerkenswert, daß, obwohl es sich um eine gesetz
lich begründete Einrichtung mit Versicherungszwang handelt, die Träger doch keine eigentlich 
öffentlichen Institutionen sind, sondern sogenannte ‘Approved Societies’, Versicherungsgesell
schaften, die herausgewachsen sind aus den privaten Versicherungen der Gewerkschaften, 
Gilden usw. Das System der ‘Approved Societies’ weist manche Nachteile auf, vor allem eine 
große Uneinheitlichkeit in den Leistungen und eine komplizierte Verwaltungsmaschinerie. Eine 
Vereinheitlichung, zumindest auf regionaler Grundlage, wird heute erstrebt. Neueste Vorschläge 
gehen dahin, daß die ausführenden Organe der ‘Approved Societies’, die ‘Local Insurance Com
mittees’, mit den örtlichen Organen der Gesundheitsfürsorge der County Councils verschmolzen 
werden sollten. In bezug auf die Leistungen wird eine Reform nach drei Seiten hin erstrebt:

1. ein Ausgleich zwischen den örtlich stark voneinander abweichenden Leistungen;
2. eine Ausdehnung der versicherungsberechtigten Einkommen von der heutigen Höchst

grenze von 250 Pfund jährlich auf etwa 400 Pfund jährlich;
3. eine Einbeziehung der Familienangehörigen eines Versicherten.

Im Zusammenhang mit der Gesundheitsfürsorge der County Councils wurde schon erwähnt, 
daß Krankenhauskosten nicht im Rahmen der Versicherungsleistungen liegen und auch nicht 
gefordert werden.

Mit der Arbeitslosenversicherung experimentiert man seit 1911/12. Eine gewisse all
gemeine Regelung erfolgte nach dem Krieg, 1920. Etwa 2/z der krankenversichcrungspflichtigcn 
Bevölkerung fiel unter diese Regelung. Es liegt in der Natur dieser Versicherung, daß sic nicht 
nur in besonderem Maße der Spielball politischer Strömungen, sondern auch das Opfer der 
wirtschaftlichen Krisen der Nachkriegsjahre wurde. Erst das Gesetz von 1934 (Unemploymcnt 
Act) brachte eine bessere Regelung des verwaltungstechnischcn und finanziellen Wirrwarrs.

Das Wesentliche dieser Versicherung besteht darin, daß ihr Aufbau von einem staatlichen 
Zentrum, dem Arbeitsministerium, aus erfolgt; unter Ausschluß der örtlichen Selbstverwaltungs
körper führen 400 staatliche Arbeitsämter die Arbeit aus; nur in einigen großen Industrien 
werden die Gewerkschaften zur Durchführung mit herangezogen. Die große Arbeitslosigkeit 
machte es aber notwendig, daß die ‘Public Assistance Committees’ der County Councils für die 
ausgesteuerten Arbeitslosen wieder mit hcrangezogen wurden, und zwar in der Form — ein 
Novum in der englischen Verwaltungsgeschichte —, daß sie die staatlichen Hilfsfonds für die 
langfristigen Arbeitslosen verwalteten und auszaliltcn. Natürlich fiel darüber hinaus eine 
große Zahl von Arbeitslosen der örtlichen Armenfürsorge anheim, so daß ein sehr verworrener 
und für die Kommunalvcrbände finanziell kaum tragbarer Zustand ein trat. Durch die *Un- 
employment Assistance Act’ von 1934 wurde dann die Arbeitslosenhilfe ganz in staatliche 
Regie genommen und von ‘Unemployment Assistance Boards’ durchgeführt. Es dauerte allerdings 
bis 1937, bis die Bereinigung fertig und die letzten ausgesteuerten Arbeitslosen von den ‘Public 
Assistance Committees’ auf die neuen Boards überführt waren.

Auch bei der Arbeitslosenversicherung gehen Bestrebungen dahin, die Familie des Ver
sicherten mit einzubezichcn, wie dies bei der Arbeitslosen-Hilfe bereits geschieht.

Als letzte allgemeine staatliche Zwangsversichcrung wurde 1925 die Alters-, Witwe n- 
und Waisenversicherung eingeführt (Widows’, Orphans’ and Old Age Contributory Pension
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Scheine). Trotz ihrer allgemein als zu niedrig erkannten Leistungen (durchschnittlich 10 sh 
wöchentlich pro Person) ist diese Versicherung die populärste. Der Grundsatz der Eigenleistung 
und Selbstvorsorge entspricht dem britischen Empfinden, auch wo er unvollkommen verwirklicht 
wird. Man rechnet daher mit der Möglichkeit, sowohl Beiträge wie Leistungen demnächst 
erhöhen zu können, etwa auf 5 sh wöchentlich mehr pro Erwachsenen. Allerdings ist man sich 
bewußt, daß ein äußerst vorsichtiges Abwägen dieser Mehrbelastung notwendig ist, sowohl 
im Hinblick auf die Industrie als auch auf die schlechter bezahlten Lohnarbeiter. Vorschläge 
gehen dahin, daß auch der Staat an der laufenden Finanzierung zu beteiligen sei.

Die Unfallversicherung ist noch am rückständigsten aufgezogen (Workmen’s Com- 
pensation). Diese Einrichtung ist noch nicht eingegliedert in das staatliche Versicherungswesen, 
obwohl das System kraft Gesetzes besteht und das Home Office einen gewissen Einfluß auf die 
Durchführung hat. Die Aufbringung der Mittel liegt hier ganz auf den Schultern der Arbeit
geber. Man erhofft, daß von der zur Zeit tagenden Regicrungskommission für das Unfallversiche- 
rungswesen Vorschläge ausgearbeitet werden, dahin gehend, daß auch dieser Zweig in das gesamte 
staatliche Versicherungswesen eingebaut werde.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Sozialversicherungen wohl eine Reihe 
von Unzulänglichkeiten aufweisen in bezug auf Art und Umfang ihrer Leistungen, 
daß aber keine grundsätzlichen Probleme hier bestehen, mit Ausnahme der 
Frage der ausgesteuerten Arbeitslosen, die ja schon wieder jenseit der eigentlichen 
Versicherung liegt. Sowohl das Prinzip der persönlichen Beitragspflicht als das 
der zcntralstaatlichen Regelung wird für diesen Sozialdienst als angemessen emp
funden. Bei vorsichtiger Abschätzung sozialer Entwicklungstendenzen scheinen die 
Sozialen Versicherungsdienste sich auf Kosten der Sozialen Hilfsdienste immer 
stärker zu entwickeln. (Fortsetzung folgt.)

Bewegung und Volk in der Wohlfahrtsarbeit

Aus der NSV.
Anfang Januar d. J. nimmt in Dort

mund eine Fachschule, die zur Aus
bildung von NS.-Schwestern auf Spezial
gebieten bestimmt ist, die Arbeit auf. 
Geeignete und interessierte Vollschwe
stern können sich auf dieser Schule die 
besonderen Kenntnisse aneignen, die sie 
befähigen, bei der Übernahme von 
Krankenhäusern den Ärzten neben den 
Schwestern, die die allgemeine Kranken
pflege übernehmen, als Spezialschwester 
zur Seite zu stehen.

Zu diesem Zweck werden die zu
nächst eingewiesenen 50 Vollschwestern 
der NS.-Schwesternschaft im allgemei
nen Operationssaal sowie in den Ope
rationssälen der Hals-, Nasen-, Ohren
kliniken, der Augenklinik und der Frauen
klinik ausgebildct. Dazu kommt eine 
mehrmonatige Schulung in der Kinder- 
und Säuglingsklinik. Sobald die ge
plante Massageschule eingerichtet ist, 
wird sich die Ausbildung auch darauf 
erstrecken.

Außer auf dieser Schule bildet die 
NS.-Schwesternschaft in zwei Landes
frauenkliniken Hebammen, in fünf 
Kinderkliniken Säuglingsschwestern und 
in einer Diätschulc Diätküchenleite
rinnen aus. Sic verfügt in Tutzing

am Starnberger See über eine Aus- 
hildungsstättc, wo NS.-Schwestern für 
das Amt der Oberin und Oberschwester 
in Krankenhäusern und für das Amt 
der Gauvertrauensschwester und Jung
schwesternführerin in einem einjährigen 
Lehrgang ausgebildct werden.

Aus dem WHW.
Der „Tag der Nationalen Solidarität“, 

der erstmalig im Großdeutschen Reich 
begangen wurde, bestätigte mit ein
dringlicher Deutlichkeit die Stärke und 
Kraft der deutschen Volksgemeinschaft. 
Die führenden Persönlichkeiten aus Par
tei und Staat, die sich am 3. Dezember 
1938 mit der Sammelbüchse in der Hand 
für das Winterhilfswerk einsetzten, konn
ten hinnen weniger Stunden 15 541 833,94 
Reichsmark für das große soziale Hilfs
werk bereitstcllen. Das deutsche Volk 
zeigte mit dieser Opferfreudigkeit zu
gleich seine enge Verbundenheit mit 
seinen führenden Männern.

Reichspropagandaminister Pg. Dr. 
Goebbels würdigte das stolze Ergebnis, 
das die bisherigen weit hinter sich läßt 
und für das Altreich das vorjährige um 
rund 80 v. H. übertrifft, in einer öffent
lichen Erklärung, die an anderer Stelle 
wiedergegeben ist.
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Die dritte Eintopfsammlung am 11.De
zember v. J. erbrachte nach den bis
herigen Feststellungen insges. 8208490,32 
Reichsmark. Davon kamen im Altreich 
7 050 252,33 RM auf, in der deutschen 
Ostmark 783 237,99 RM und im Sudeten
land 375 000,— RM. Gegenüber der 
entsprechenden vorjährigen Eintopf
spende stieg das Ergebnis im Altreich 
um 40,8% bzw. um 2 380 217,85 RM.

*

Am 17. und 18. Dezember v. J. fand 
die dritte Reichsstraßensammlung statt. 
Angehörige der Hitlerjugend und des 
Bundes Deutscher Mädel führten die 
Sammlung durch und verkauften bunt
bemalte Holzfiguren, die in zwölf ver
schiedenen Ausführungen die einzelnen 
Monate versinnbildlichten. Die Abzei
chen wurden im Erzgebirge, in der bay
erischen Ostmark und im nun zum Reich 
gehörenden Böhmerwald hergerichtet. 

•
Im Saalbau Friedrichshain in Berlin 

versammelten sich am 23. Dezember v. J. 
600 Kinder mit ihren Eltern zur Feier 
der deutschen Volks Weihnacht. Zu glei
cher Zeit fanden im ganzen Reich Ge
meinschaftsveranstaltungen statt, die 
durch den Rundfunk an der Veranstal
tung in Berlin teilhatten.

In Vertretung des erkrankten Reichs
ministers Dr. Goebbels richtete der 
Reichsbeauftr.igte für das Winterhilfs
werk, Hauptaintsleitcr Ililgenfeldt, mah
nende Worte an die Kinder und ließ sie 
des Glückes innc werden, welches der 
Führer für das deutsche Volk bedeutet.

Im Anschluß an die Ansprache des 
Reichsbeauftragten erfolgte überall eine 
allgemeine Bescherung der Kinder und 
ihrer Eltern. Märchenspiele und ähn
liche Aufführungen, die von den Kindern 
dargestcllt wurden, beschlossen den 
Abend.

Das Winterhilfswerk nimmt bei seinen 
Haus- und Straßensammlungen neben 
den gültigen Münzen und Geldscheinen 
auch alle außer Kurs gesetzten in- und 
ausländischen Münzen sowie Gedenk
münzen, Plaketten und Prägemarken 
entgegen und führt 6ic umgehend einer 
rohstofTwirtschaftlichcn Verwertung zu.

Die Stücke, insbesondere die eisernen 
Kriegsmünzen, das Aluminiumgeld und 
die Messing- und Bronzemünzen, besitzen 
für den einzelnen Volksgenossen wenig

Wert, ergeben aber in ihrer Gesamtheit 
eine stattliche Menge, auf die die Roh- 
stoffwirtschaft nicht verzichten kann.

*

Für die ideelle Betreuung der vom 
Winterhilfswerk unterstützten Volksge
nossen kommt dem Film große Bedeu
tung zu. Die deutschen Filmtheater
besitzer haben in den vergangenen Jah
ren Tausende von Frcivorstcllungen ver
anstaltet und dadurch Millionen von Be
dürftigen in seelischer und geistiger Not 
geholfen.

Auch im Winterhilfswerk 1938/39 lei
sten die deutschen Filmtheater ihren 
besonderen Beitrag zur Förderung der 
Volksgemeinschaft. Sie setzen in der 
Zeit vom 7. Oktober 1938 bis zum 9. Fe
bruar 1939 kostenlos Werbediapositive 
für das Winterhilfswerk des Deutschen 
Volkes nach einem besonderen Vor
führungsplan ein und führen ferner vom 
15. Oktober 1938 bis zum 31. März 1939 
außerhalb der normalen Vorstellungen 
monatlich mindestens eine Frcivorstel- 
lung durch.

Die deutschen Verleihfirmen haben 
sich zur kostenlosen Überlassung der 
Filme bereit erklärt und tragen somit 
zur Durchführung dieser Aktion im Rah
men des Winterhilfswerks bei.

Rcichsministcr Dr. Goebbels zum stolzen 
Erfolg des „Tages der Nationalen Soli

darität“.
„Der diesjährige „Tag der Nationalen 

Solidarität“ hat ein Ergebnis erbracht, 
das alle daran geknüpften Erwartungen 
weit übertrifft. Er stand im Zeichen der 
Heimkehr des Sudctenlandes und der 
deutschen Ostmark zum Reich. Wäh
rend es in den vergangenen Jahren ge
lungen war, durch nationalsozialistische 
Energie und Tatkraft die Zahl der Be
dürftigen im alten Deutschland auf ein 
Minimum zu senken, sind uns infolge 
der sozialen und wirtschaftlichen Not
lage der heimgekehrten Gebiete gewal
tige neue Aufgaben erwachsen. Der 
Führer hat in seiner Sportpalastredc an
läßlich der Eröffnung des diesjährigen 
Win terhilfs Werkes zum Ausdruck ge
bracht, er erwarte, daß sich das deutsche 
Volk in der sozialen Hilfsbereitschaft der 
Größe dieser Zeit würdig erweise.

Das deutsche Volk hat diesen Appell 
des Führers richtig verstanden und ihm 
begeistert Gefolgschaft geleistet. Mit
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allen Kräften ist es bemüht, die Not der 
heimgekelirten Brüder zu lindern und 
auf die Dauer gänzlich zu beseitigen. 
Das zeigt auch wieder in eindrucks
vollster Weise das beispiellose Sammel
ergebnis des diesjährigen „Tages der 
Nationalen Solidarität“. Die dabei auf
gebrachten Summen sollen mitliclfen, 
das soziale Axifbauwerk des National
sozialismus vor allem auch in den ost
märkischen und sudeteudcutschen Ge
bieten mit nationalsozialistischer Schnel
ligkeit und Gründlichkeit durchzuführen.

Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, 
allen, die an diesem so stolzen Ergebnis 
mitgewirkt haben, den bekannten und 
unbekannten Sammlern, den Organisa
toren und Propagandisten und auch 
dem ganzen deutschen Volke, das sich 
wieder einmal von seiner besten Seite 
gezeigt hat, herzlich zu danken. Wir 
alle haben einen Nachmittag im Dienste 
des nationalen Sozialismus gestanden, 
der sich nicht in sozialen Theorien und 
Phrasen erschöpft, sondern den prak
tischen Sozialismus der Tat verwirklicht. 
Wir haben damit auch dazu beigetragen, 
den Gemeinschaftsgedanken und die 
innere Solidarität unseres Volkes zu 
stärken und vor aller Welt wieder ein
mal unter Beweis zu stellen.

Ich nehme diese Gelegenheit wahr, 
um auch den ungezählten namenlosen 
Sammlern und Helfern des Winterhilfs
werkes und der NSV., die nicht nur 
einen Nachmittag, sondern ein ganzes 
Jahr in schwerem und opfervollcm 
Dienst unseres deutschen Sozialismus 
stehen, besonders zu danken. Wir, die 
wir am „Tage der Nationalen Solidarität“ 
in ihre Reihen eingeschwenkt sind, hat
ten dabei das Bedürfnis, vor unserem 
Volke zu bekunden, wie tief wir uns 
ihnen verbunden fühlen und wie herzlich 
der Dank ist, den wir ihnen entgegen- 
bringen.

Jeder deutsche Volksgenosse aber soll 
angesichts dieses großartigen Ergebnisses 
stolze Freude darüber empfinden, einer 
Nation anzugehören, die zu solchen Lei
stungen fähig ist. —

Mögen die großen Tugenden des Na
tionalsozialismus, Gemeinschafts- und 
Opfersinn, Disziplin und Einsatzbereit
schaft, unserem Volke weiter erhalten 
bleiben! Es wird dann allen Aufgaben, 
die die Zukunft an uns stellt, gewachsen 
sein.

Heil unserem Führer!“

Vorläufige Vereinbarung 
über die Zusammenarbeit des Tuber- 
kulose-HilfsWerkes der NSV. und des 

NSLB.
1. In der Erkenntnis, daß die Lehrer 
infolge ihres beruflichen Umganges mit 
Kindern aus allen Volkskreisen be
sonders der Ansteckungsgefahr aus- 
gesetzt sind und andererseits tuberkulös 
erkrankte Lehrer eine starke Gefahren
quelle für die ihnen auf Grund gesetz
licher Pflicht anvertrauten Kinder be
deuten, hat die Berufsorganisation der 
deutschen Lehrer bereits im Jahre 1913 
ein Tuberkulose-Hilfswerk geschaffen, 
das vom NSLB. übernommen wurde und 
im Rahmen seines Sozialen Hilfswerkes 
weitergeführt wird.

Zur Sicherung der Einheitlichkeit und 
zum Ausschluß der Doppelbetreuung in 
gesundheitlicher und wirtschaftlicher 
Hinsicht arbeiten künftig das Tuber- 
kulosc-IIilfswerk der NSV. und des 
NSLB. sowohl in der Spitze wie auch 
in den Gau-, Kreis- und Ortsgruppcn- 
waltungen eng zusammen.

Die Mitarbeit beider Organisationen 
bei der Tuberkulosebekämpfung hat den 
Charakter zusätzlicher Leistungen; ihr 
Zweck ist — über die Wiederherstellung 
der Erwerbsfähigkeit hinaus — die Be
seitigung tuberkulöser Gefahrenherde.
2. Das Tuberkulosc-Hilfsw’erk der NSV. 
betreut alle bedürftigen Volksgenossen, 
für die andere Kostenträger überhaupt 
nicht oder nur teilweise cintrctcn können.

Das Tuberkulose-Hilfswerk des NSLB. 
betreut:

a) die Mitglieder des NSLB.,
b) die Angehörigen der unter a) auf

geführten Personen, soweit sie zum 
Haushalt des Mitgliedes gehören, 
und

c) die Hinterbliebenen der unter a) 
aufgeführten Personen, soweit 6ie 
den Haushalt des Mitgliedes fort
setzen.

3. Die für das Tuberkulosc-IIilfswerk der 
NSV. geltenden grundlegenden Richt
linien für die Betreuung werden durch 
das Tuberkulose-Hilfswerk des NSLB. 
beachtet. Im Rahmen dieser Betreuung 
übernimmt der NSLB. — unbeschadet 
der Verpflichtungen anderer Kosten
träger, insbesondere der einzelnen Ver
waltungen — die Kostenrcgelung, so daß 
Mittel der NSV. nicht in Anspruch ge
nommen werden.
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4. Abweichend von der unter Ziffer 2 
und 3 festgelegten allgemeinen Regelung 
werden

a) für nicht mehr in Schulausbildung 
befindliche Kinder von Lehrern 
(Jugendliche), die erwerbslos oder 
nicht versichert sind,

b) für andere zum Haushalt der Leh
rer gehörende Personen als Frauen 
und Kinder

in jedem Einzelfalle — ohne Rücksicht 
auf die sonstige laufende Betreuung der 
Familie durch das Tuberkulose-Hilfs
werk des NSLB. — notwendige Heil
verfahren von dem Tuberkulose-Hilfs
werk der NSV. durchgeführt, wobei sich 
der NSLB. je nach Lage des Falles an
teilmäßig an der Kostendeckung be
teiligt.

Die nach Abschluß des Heilverfahrens 
notwendige weitere Betreuung wird im 
Rahmen der fürsorgerischen Betreuung 
der Familie von dem NSLB. für den Fall 
übernommen, daß der Erkrankte in den 
Haushalt des Lehrers zurückkehrt. Das 
Tuberkulose-Hilfswerk des NSLB. meldet 
die nicht mehr dem elterlichen Haushalt 
angchörigen erwerbstätigen Kinder von 
Lehrern, bei denen oder in deren Haus
halt eine Tuberkulose aufgetreten ist, 
dem Tuberkulose-Hilfswerk der NSV., 
damit dieses im Rahmen seiner Richt
linien und dieser Vereinbarung die wei
teren fürsorgerischen Maßnahmen durch
führt.
5. Über die beim NSLB. eingehenden 
Anträge wird hinsichtlich der zu tref
fenden Heilmaßnahmen und der Unter
bringung des Tuberkulösen in jedem 
Fall im Einvernehmen mit dem Gau- 
tuberkulosereferenten der NSV. in seiner 
Eigenschaft als fachärztlicher Berater 
entschieden.

Bei Eingang von Anträgen bei den ört
lichen Ämtern der NSV. werden dieselben 
daraufhin geprüft, ob der Antragsteller 
bzw. dessen unterhaltspflichtiger Fa
milienangehöriger Lehrer ist. Zutref
fendenfalls wird der Antrag alsbald und 
unmittelbar der zuständigen Gliederung 
des NSLB. (Kreis-, Gau-, Rcichswaltung) 
übersandt, nachdem der Gautubcrkulose- 
referent der NSV. zu der Frage der Not
wendigkeit und Dringlichkeit des Heil
verfahrens Stellung genommen hat. 
Diese Stellungnahme ist vom Tuber
kulose-Hilfswerk des NSLB. bei den un
verzüglich einsetzenden weiteren Maß

nahmen nach Möglichkeit zu berück
sichtigen.

Handelt es sich bei den der NSV. un
mittelbar zugehenden, aber unter die 
Betreuung des NSLB. fallenden Heil
verfahrensanträgen um vordringliche 
Fälle (im Sinne der zwischen der NSV. 
und dem Reichsbund Deutscher Lan
desversicherungsanstalten getroffenen 
Vereinbarung), so ist in diesen Äusnahme- 
fällen der Gautuberkulosereferent der 
NSV. berechtigt, die sofortige Unter
bringung (Schnelleinweisung) zu veran
lassen, wobei etwaigen Wünschen der 
Erkrankten hinsichtlich der Wahl der 
Heilstätte entsprochen werden soll. Die 
Vorgänge sind nach erfolgter Einweisung 
unverzüglich dem Tuberkulose - Hilfs
werk des NSLB. zuzuleiten, das das 
Weitere veranlaßt, insbesondere auch 
über die endgültige Dauer des Heil
verfahrens entscheidet.
6. Das Tuberkulose-Hilfswerk des NSLB. 
(Kreis-, Gau-, Reichswaltung) leitet alle 
bei ihm eingehenden Anträge von Er
krankten, die nicht zu dem unter Ziffer 2 
Abs. 2 genannten Personenkreis gehören 
oder für die gemäß Ziffer 4 die Zustän
digkeit der NSV. gegeben ist, unver
züglich und ohne jede weitere Bearbei
tung dem Tuberkulose-Hilfswerk der 
NSV. zu.
7. Beide Organisationen weisen ihre Mit
arbeiter an, eine enge vertrauensvolle 
Verbindung miteinander aufzunehmen 
und ständig zu unterhalten, die zum 
Zwecke einer ersprießlichen Zusammen
arbeit auf restlose Übereinstimmung in 
der Zielsetzung abzustellen ist.

Alle Dienststellen beider Organisatio
nen werden zur Wahrung der Einheit
lichkeit in Fragen grundsätzlicher Be
deutung fortlaufend Zusammenarbeiten 
und sich Anordnungen allgemeiner Natur 
zur gegenseitigen Kenntnis bringen.
8. Diese vorläufige Vereinbarung tritt 
mit sofortiger Wirkung in Kraft; sic 
kann zu jeder Zeit von einer der Unter
zeichneten Parteien aufgehoben werden.

Berlin, den 25. August 1938. 
gez. Fritz Wächtler 

Gauleiter und Reichswalter 
des Nat.-Soz. Lehrerbundes

gez. Hilgenfeldt 
Hauptamtsleiter des Hauptamtes 

für Volks Wohlfahrt
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Wolilfalirtsarbeit der deutschen Gemeinden

Der Deutsche Gemeindetag 
im Lande Österreich.

Durch Verordnung vom 16. 12. 1938 
(RGBl. I S. 1927) ist das Gesetz über 
den Deutschen Gemeindetag vom 15. 12. 
1933 (RGBl. I S. 1065) im Lande Öster
reich eingeführt worden.

Der Deutsche Gemcindctag
in den sudetendeutschen Gebieten.
Durch Verordnung vom 13. 12. 1938 

(RGBl. I S. 1805) ist das Gesetz über 
den Deutschen Gemeindetag vom 15. 12. 
1933 (RGBl. I S. 1065) in den sudeten
deutschen Gebieten eingeführt worden.

Ordnung der Krankenpflege 
im Lande Österreich.

Durch Verordnung vom 2. 12. 1938 
(RGBl. I S. 1708) ist das Gesetz zur 
Ordnung der Krankenpflege vom 28. 9. 
1938 (RGBl. I S. 1309)1) im Lande Öster
reich in Kraft getreten.

Als öffentliche Krankenanstalten 
gelten die Krankenanstalten des Reichs, 
die auf Grund des österreichischen Kran
kenanstaltengesetzes vom 15. Juli 1920 
(StGBl. Nr. 327) als öffentliche Kranken
anstalten anerkannten Anstalten des 
Landes Österreich, der ehemals öster
reichischen Länder, der Gemeinden (Ge
meindeverbände) und der von diesen 
Gebietskörperschaften verwalteten öf
fentlichen Fonds sowie die Kranken
anstalten der Träger der Sozialversiche
rung.

Gesundheitswesen im Lande Österreich.

Durch Verordnung vom 29. 11. 1938 
(RGBl. I S. 1680) ist das Gesetz über die 
Vereinheitlichung des Gesundheitswesens 
vom 3. 7. 1934 (RGBl. I S. 531) mit Wir
kung vom 1. Dezember 1938 im Lande 
Österreich eiugcführt worden. Das Ge
sundheitsamt bildet eine Abteilung des 
Bezirkshauptmanns (Landrats). Die bei 
der Stadtverwaltung in Wien sowie in 
den früher landesunmittelbaren Städten 
bestehenden Einrichtungen dieser Art 
können als Gesundheitsämter im Sinne

*) DZW. XIV S. 447.

von § 4 Abs. 2 des Gesetzes anerkannt 
werden.

Die Gemeinden haben unter Aufsicht 
des Bezirkshauptmanns (Gesundheits
amt) Einrichtungen für Zwecke des Ge
sundheitswesens so lange in dem bis
herigen Umfange zu stellen und zu er
halten, bis von dem Bezirkshauptmann 
(Gesundheitsamt) Einrichtungen, die 
demselben Zweck dienen, bereitgestellt 
und erhalten werden.

Gesundheitswesen 
in den sudetendeutschen Gebieten.

Durch Verordnung vom 21. 12. 1938 
(RGBl. I S. 1836) ist das Gesetz über 
die Vereinheitlichung des Gesundheits
wesens vom 3. 7. 1934 (RGBl. I S. 531) 
mit Wirkung vom 1. Januar 1939 in den 
6udetendeutschen Gebieten eingeführt 
worden.

Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 
durch Sudetendeutsche.

Nach dem Vertrag zwischen dem Deut
schen Reich und der Tschechoslowa
kischen Republik über Staatsangchörig- 
keits- und Optionsfragen (RGBl. II 
S. 896) erwerben diejenigen tschecho
slowakischen Staatsangehörigen, die am 
10. Oktober 1938 ihren Wohnsitz in einer 
mit dem Deutschen Reich vereinigten 
Gemeinde gehabt haben, unter Verlust 
der tschechoslowakischen Staatsangehö
rigkeit mit Wirkung vom 10. Oktober 
1938 die deutsche Staatsangehörigkeit, 
wenn sic

a) vor dem 1. Januar 1910 in dem 
mit dem Deutschen Reich vereinig
ten Gebiet geboren 6ind

oder
b) die deutsche Staatsangehörigkeit 

mit dem 10. Januar 1920 verloren 
haben

oder
c) Kinder oder Enkelkinder einer Per

son 6ind, auf die die Voraussetzun
gen der Buchstaben a oder b zu- 
treffen,

oder
d) Ehefrauen von Personen sind, auf 

die die Voraussetzungen der Buch
staben a, b oder c zutreffen.
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Tschechoslowakische Staatsangehörige 
deutscher Volkszugehörigkeit, die am 
10. Oktober 1938 ihren Wohnsitz außer
halb des früheren tschechoslowakischen 
Staatsgebiets gehabt haben, erwerben 
unter Verlust der tschechoslowakischen 
Staatsangehörigkeit mit Wirkung vom 
10. Oktober 1938 die deutsche Staats
angehörigkeit, wenn sie am 10. Oktober 
1938 das Heimatrecht in einer mit dem 
Deutschen Reich vereinigten Gemeinde 
besessen haben.

Eine Ehefrau erwirbt die deutsche 
Staatsangehörigkeit nicht, wenn sie ihr 
Ehemann nicht erwirbt.

Krankcnhausu usschuß.
In Danzig fand die 27. Tagung des 

Gutachterausschusses für das öffentliche 
Krankenhauswesen, des Krankenhaus- 
ausschusscs des Deutschen Gemeinde
tages unter Leitung von Vizepräsident 
Dr. Zeitler, statt. Als Gäste nahmen an 
der Tagung Vertreter der NSV., des 
Reichsverbandes der freien gemeinnüt
zigen Kranken- und Pflegeanstalten 
Deutschlands, des Reichsverbandes 
Deutscher Privatkrankenanstalten, Ver
treter der Wehrmacht, des Reichsarbeits
dienstes und aus Danzig Vertreter der 
medizinischen Akademie teil; auch nah
men an dieser Tagung zum ersten Male 
wieder seit langen Jahren Vertreter aus 
der ins Reich heimgekehrten Ostmark 
und aus dem Sudetengau teil. Senator 
Dr. Großmann, Danzig, schilderte die 
besondere Lage und die Aufgaben, die 
der Freien Stadt Danzig gestellt sind. 
Nach einem Rückblick auf die Entwick
lung des Danzigcr Krankenhauswesens 
ging er auf die Gestaltung des Danzigcr 
Gesundheitswesens seit der Machtüber
nahme ein. — Dabei konnte er fest- 
stcllen, daß Danzig auch auf diesem Ge
biete in keiner Weise hinter den vor
bildlichen Einrichtungen des Reiches 
zurücksteht. — Vizepräsident Dr. Zeit
ler, Berlin, referierte über den Fürsorge
dienst im Krankenhaus. Der Fürsorge
dienst im Krankenhaus ist der sogen, 
dritte Dienst, am Kranken, der mit seinen 
fürsorgerischen Aufgaben neben die ärzt
liche und pflegerische Betreuung tritt. 
Der Gutachterausschuß gab auf Vor
schlag des Vortragenden hierüber weg
weisende Richtlinien heraus. — Dann 
sprach Dr. Walter, Berlin. Leiter des

Amtes für Volksgesundheit im Haupt
amt für Volks Wohlfahrt, über das 
Problem „Vertrauensarzt und Kranken
haus“. In der sich an dieses Referat 
anschließenden Aussprache kam zum 
Ausdruck, daß alle beteiligten Stel
len verständnisvoll Zusammenarbeiten 
müssen, weil nur dadurch dem Kranken 
gedient wird. — Verwaltungsdirektor 
Oehler, Berlin, stellte dar, in welcher 
Weise das deutsche Krankenhaus dazu 
beitragen kann, den Vierjahresplan ver
wirklichen zu helfen. Seine Ausführun
gen, die unter dem Motto „Kampf dem 
Verderb im Krankenhaus“ standen, wur
den durch Berichte aus der Praxis be
stätigt und ergänzt. Schließlich behan
delte der Gutachterausschuß noch die 
außerordentlich wichtige Frage des 
Wäschereiwesens im Krankenhaus. Hier
über sprach der bekannte Wäscherei- 
sachverständige Dr. Kind, Sorau. Sowohl 
aus seinen Ausführungen als auch aus 
den Darlegungen des Mitberichterstat
ters, Verwaltungsdirektor Guthjahr, Ber
lin, ging hervor, daß dem Wäscherei
wesen im Krankenhaus noch mehr Be
achtung zugewendet werden sollte, als 
es bisher der Fall gewesen ist.

Im Anschluß an die Tagung des Gut- 
achtcrausschusses fand die erste Beirats
sitzung der vor kurzem gegründeten 
Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft 
statt. Der Präsident — ebenfalls Dr. 
Zeitler, Berlin — gab einen Überblick 
über die Organisationsform der Deut
schen Krankenhaus-Gesellschaft. Er 
teilte mit, daß die zuständigen Stellen 
zum 1. stellvertretenden Präsidenten 
Reichsamtslcitcr Althaus, Berlin, und 
zum 2. stellvertretenden Präsidenten 
Sanitätsrat Dr. Bieling, Friedrichsroda, 
benannt hätten. Die Deutsche Kranken
haus-Gesellschaft hat mit dieser Beirats
sitzung ihre Arbeiten begonnen; sie wird 
die gesamten Bestrebungen des Deut
schen Krankenhauswesens zusammen
fassen und darüber hinaus auch Deutsch
land in der Internationalen Kranken
haus-Gesellschaft vertreten.

Notstandsgemeinden.
Die Geltungsdauer des § 33 der 

Rcichsgrundsätze über Voraussetzung, 
Art und Maß der öffentlichen Fürsorge 
ist auf das Jahr 1939 ausgedehnt w orden 
(RGBl. I S. 2013).
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Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten.

Es hat bisher vielfach zu Zweifeln ge
führt1), ob die Krankenhauskosten bei 
übertragbaren Krankheiten von dem 
Fürsorgeverband oder der Polizei zu 
tragen sind.

Die Frage ist nunmehr durch § 25 der 
Verordnung zur Bekämpfung übertrag
barer Krankheiten vom 1. 12. 1938 
(RGBl. I S. 1721)2) geklärt worden.

Wird ein Kranker, Krankheitsver
dächtiger oder Bazillenausscheider auf 
Anordnung der Ortspolizeibehörde oder 
des Gesundheitsamts in einer Kranken
anstalt oder einer anderen geeigneten 
Anstalt abgesondert, so hat im Ver
hältnis zur Polizei die öffentliche Für
sorge die Kosten des Anstaltsaufenthalts 
zu tragen, wenn der Abgesonderte den 
Kostenbedarf nicht oder nicht ausrei
chend aus eigenen Kräften und Mitteln 
beschaffen kann und ihn auch nicht von 
anderer Seite, insbesondere von An
gehörigen, erhält. Das gleiche gilt, wenn 
die Absonderung im Einvernehmen mit 
dem Gesundheitsamt freiwillig erfolgt.

*) Vgl. Prciser, „Krankcnhauskostcn bei ge
meingefährlichen und übertragbaren Krank
heiten in Preußen“, DZW. XI S. 472.

2) Zu der Verordnung ist ein Durchführungs
erlaß des Reichsministcrs des Innern vom 
12. 12. 1938 (RMBliV. S. 2158) ergangen.

Familienhilfe für uneheliche Kinder.
Nach der bisherigen Auslegung des 

§ 205 Abs. 2 RVO. leistet bei unehelichen 
Kindern, wenn der Vater und die Mutter 
versichert sind und die sonstigen Vor
aussetzungen vorliegen, die für den 
Vater zuständige Krankenkasse die Fa
milienhilfe. Im Hinblick auf die da
durch bisher vielfach entstandenen Ver
waltungsschwierigkeiten hatte der Deut
sche Gemeindetag angeregt, die für die 
Mutter zuständige Krankenkasse auch 
für die Familienhilfe für das uneheliche 
Kind für zuständig zu erklären. Wie der 
RAM. in seinem Erlaß vom 24. 11. 38 
(RABl. S. IV 480) mitteilt, ist beab
sichtigt, demnächst gesetzlich klarzu
stellen, daß, wenn das uneheliche Kind 
in häuslicher Gemeinschaft mit der ver
sicherten Mutter lebt, die Krankenkasse, 
bei der die Mutter versichert ist, für die 
Leistungsgewährung zuständig ist, und 
hat demgemäß die Krankenkassen er
mächtigt, schon jetzt entsprechend zu 
verfahren.

Fettverbilligung und Regelung des 
Bezugs von Konsummargarine.

Die von der Reichsregierung zur Ver
billigung der Speisefette für die minder
bemittelte Bevölkerung und zur Siche
rung des Bezugs von Konsummargarine 
getroffenen Maßnahmen werden für die 
Monate Januar, Februar und März 1939 
im bisherigen Umfange fortgeführt.

Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Staates 
(Reich und Länder)

Gesetz über die Wiedervereinigung der sudeten- 
dcutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich.

Vom 21. 11. 1938 (RGBl. I S. 1641):

Die Rcichsregicrung hat das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel I
Die hcimgckchrten sudetendcutschcn Ge

biete sind Bestandteil des Deutschen Reichs.

Artikel II
Durch die Wiedervereinigung sind die alt

eingesessenen Bewohner der sudetendeutschen 
Gebiete deutsche Staatsangehörige nach Maß
gabe näherer Bestimmung.

Artikel III
Der Reichsininister des Innern wird er

mächtigt, die zur Durchführung und Er

gänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts
und VcnvaltungsVorschriften zu erlassen.

Artikel IV
Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 21. No

vember 1938 in Kraft.

Verordnung über die Einführung fürsorge- 
rechtlicher Vorschriften in den sudeten

deutschen Gebieten.
Vom 28. Dezember 1938 (RGBl. I S. 1971):

Auf Grund des Erlasses des Führers und 
Reichskanzlers über die Verwaltung der su
detendeutschen Gebiete vom 1. Oktober 1938 
(Rcichsgesetzbl. I S. 1331)1) wird folgendes 
verordnet:

>) DZW. XIV S. 434.
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I. Rechtsangleichung

§ 1In den sudetendeutschen Gebieten treten 
in Kraft:
I. am 1. Januar 1939 die nachstehenden, in 

der Anlage unter I. bis III.2) zusammen
gestellten V orschriften:
1. der § 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und 

Abs. 3, die §§ 7 bis 11, der § 12 Abs. 1 bis 
3, die §§ 13 bis 15, der § 16 Abs. 1 und 3, 
die §§ 17 bis 19, der § 20 Abs. 1 bis 3, die 
§§ 21 bis 22, der § 23 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 
bis 5 und Abs. 3, die §§ 24 bis 25 b, der 
§ 27 Abs. 1 und 2, der § 28 Abs. 1 und der 
§ 38 der Verordnung über die Fürsorge
pflicht vom 13. Februar 1924 (Reichs- 
gesetzbl. I S. 100) in der Fassung der 
Zweiten Verordnung des Reichspräsi
denten zur Sicherung von Wirtschaft 
und Finanzen vom 5. Juni 1931 (Reichs- 
gesetzbl. I S. 279, 305), der Verordnung 
des Reichspräsidenten über Maßnahmen 
auf dem Gebiete der Rechtspflege und 
Verwaltung vom 14. Juni 1932 (Reichs- 
gesetzbl. I S. 285, 288), der Verordnung 
zur Ergänzung von sozialen Leistungen 
vom 19. Oktober 1932 (Reichsgesetzbl. I 
S. 500), der Verordnung über die Für
sorgepflicht für Deutsche aus dem Aus
land vom 13. März 1934 (Reichsgesetz
blatt I S. 193), des Gesetzes über die 
Kosten des Anstaltsaufenthalts von 
Geisteskranken vom 29. April 1935 
(Reichsgesetzbl. I S. 565)3), des Gesetzes 
über die Entlastung der Fürsorgever
bände an der Grenze vom 14. März 1936 
(Reichsgesetzbl. I S. 173)4) und des Ge
setzes über die Befreiung von der Pflicht 
zum Ersatz von Fürsorgekosten vom 
22. Dezember 1936 (Reichsgesetzbl. I 
S. 1125)5);

2. die §§ 1 bis 13, die §§ 33 und 34 sowie der 
§ 35 a der Reichsgrundsätze über Vor
aussetzung, Art und Maß der öffent
lichen Fürsorge in der Fassung der Be
kanntmachung vom 1. August 1931 
(Reichsgesetzbl. I S. 441), der Verord
nungen vom 26. Mai 1933 (Reichsgesetz
blatt I S. 316), vom 10. Februar 1934 
(Reichsgesetzbl. I S. 99), vom 28. De
zember 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 1422)6) 
sowie der Verordnung über die öffent
liche Fürsorge für Juden vom 19. No
vember 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 
1649)7);

3. der § 3 der Verordnung zur Vierten Än
derung der Fürsorgepflichtverordnung 
vom 3. Oktober 1931 (Reichsgesetzbl. I 
S. 583):

2) Hier nicht mit abgedruckt.
3) DZW. XI S. 139, 223.
‘) DZW. XII S. 34.
6) DZW. XII S. 583.
•) DZW. XIII S. 538.
•) DZW. XIV S. 496.

II. zu dem von dem Reichsminister des Innern 
im Einvernehmen mit dem Rciclisarbeits- 
minister und dem Reichsminister der Fi
nanzen noch zu bestimmenden Zeitpunkt 
der § 6 Abs. 2 Satz 2 der Fürsorgepflicht
verordnung und die §§ 14 bis 18 der Reichs
grundsätze über Voraussetzung, Art und 
Maß der öffentlichen Fürsorge.

II. Fürsorgeverbände
§ 2

(1) Die Aufgaben der öffentlichen Fürsorge 
werden von den Bezirksfürsorgeverbänden und 
dem Landesfürsorgeverband unter eigener Ver
antwortung erfüllt.

(2) Bezirksfürsorgevc.-bände sind die Stadt
kreise im Sinne der Deutschen Gemeindc- 
ordnung vom 30. Januar 1935 (Reichsgesetz
blatt I S. 49) und die Landkreise.

(3) Die sudetendeutschen Gebiete bilden 
den Landesfürsorgeverband. Dieser ist Kör
perschaft des öffentlichen Rechts. Er hat seinen 
Sitz in Reichenberg.

III. Verwaltung der Fürsorgeverbände

§ 3
(1) Leiter des Bezirksfürsorgeverbandes ist 

in den Stadtkreisen der Oberbürgermeister, 
in den Landkreisen der Landrat.

(2) Der Leiter führt die Verwaltung des 
Bezirksfürsorgeverbandes nach den Vorschrif
ten, die für die Verwaltung der den Bezirks- 
fürsorgeverband bildenden Körperschaft gel
ten.

(3) Beim Bezirksfürsorgeverband werden 
zur Beratung des Leiters Beiräte bestellt. 
Bei den Landkreisen sind als Beiräte vor
wiegend Bürgermeister der kreisangehörigen 
Gemeinden zu bestellen.

§4
(1) Leiter des Landesfürsorgeverbandes ist 

der Reichskommissar für die sudetendeutschen 
Gebiete.

(2) Der Leiter führt die Verwaltung des 
Landesfürsorgeverbandes in voller und aus
schließlicher Verantwortung. Zu seiner Be
ratung bestellt er Beiräte; die §§ 58 und 59 
der Deutschen Gemeindeordnung gelten sinn
gemäß.

(3) Der Leiter wird in den Geschäften des 
Landesfürsorgeverbandes durch die ihm bei
gegebenen Beamten des höheren Dienstes 
nach seiner näheren Bestimmung vertreten. 
Er kann auch andere Beamte und Angestellte 
des Landesfürsorgeverbandes mit seiner Ver
tretung in bestimmten Angelegenheiten beauf
tragen.

(4) Der Leiter vertritt den Landesfürsorge
verband.

(5) Erklärungen, durch die der Landesfür
sorgeverband verpflichtet werden soll, be
dürfen der schriftlichen Form. Sie sindjur.ter 
der Amtsbezeichnung des Leiters handschrift
lich zu unterzeichnen. Im Falle der Ver
tretung des Leiters muß die Erklärung durch



zwei vertretungsberechtigte Beamte oder An
gestellte unterzeichnet werden.

(6) Geschäfte der laufenden Verwaltung, 
die für den I.undesfürsorgeverband geldlich 
von nicht erheblicher Bedeutung sind, be
dürfen nicht der Form des Abs. 5. Das gleiche 
gilt für Geschäfte, die ein für das Geschäft 
oder den Kreis von Geschäften ausdrücklich 
Bevollmächtigter abschlicßt, wenn die Voll
macht in der Form des Abs. 5 erteilt ist.

(7) Für die Wirtschaft des Landesfürsorge
verbandes gelten die Bestimmungen des 
Sechsten Teiles der Deutschen Gemeinde
ordnung sinngemäß.

(8) Der Landesfürsorgeverband deckt den 
durch die Fürsorgepllicht entstehenden Auf
wand, soweit er nicht durch eigene Einnahmen 
des Landesfürsorgeverbandes gedeckt wird, 
durch Erhebung einer Umlage von den Stadt
kreisen und Landkreisen seines Bereichs. Der 
Zeitpunkt, von dem an die Umlage zu erheben 
ist, wird von den Reichsministern des Innern 
und der Finanzen bestimmt; bis zu diesem 
Zeitpunkt werden die Kosten vom Reiche 
getragen.

§ 5
(1) Der Landesfürsorgeverband ist ver

pflichtet, in seinen für die Unterbringung 
Hilfsbedürftiger bestimmten Anstalten, soweit 
es der Raum gestattet, die der Fürsorge der 
Bezirksfürsorgeverbände gesetzlich anheim- 
fallcnden Personer. auf Antrag dieser Verbände 
gegen Entschädigung aufzunehmen.

(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, die 
Fürsorgeverbände mit Hilfe ihrer Einrich
tungen gegen Entschädigung zu unterstützen.

IV. Besondere Aufgaben des Landes
fürsorgeverbandes 

§ 6
(1) Der Landesfürsorgeverband ist ver

pflichtet, für Bewahrung, Kur und Pflege der 
hilfsbedürftigen Geisteskranken, Geistes
schwachen, Epileptiker, Taubstummen, Blin
den und Krüppel, soweit Anstaltspflege er
forderlich ist, in geeigneten Anstalten Vorsorge 
zu treffen. Diese Verpflichtung beschränkt 
sich bei Krüppeln auf Minderjährige und auf 
Personen, die nach der Art ihres Leidens der 
Aufnahme in einer mit den besonderen Ein
richtungen der Krüppclbchandlung ausgestat
teten Anstalt bedürfen. Die Fürsorge umfaßt 
bei Blinden, Taubstummen, Krüppeln und 
Minderjährigen auch die Erwerbsbefähigung, 
bei Minderjährigen außerdem die Erziehung.

(2) Der Landesfürsorgeverband ist zur Für
sorge für die in seinem Bereich befindlichen, 
der Anstaltspflege (Abs. 1) bedürftigen Hilfs
bedürftigen verpflichtet.

(3) Der Landesfürsorgeverband kann die 
Übernahme des Hilfsbedürftigen sowie den 
Ersatz der Kosten von dem Landesfürsorge
verband verlangen, der endgültig fürsorge
pflichtig ist oder dem der endgültig ver
pflichtete Bezirksfürsorgeverband angehört.

§ ?
(1) Der Landesfürsorgeverband kann den 

Ersatz eines Fünftels der Kosten nach § 6 
Abs. 1 von dem in seinem Bereich liegenden 
endgültig verpflichteten Bezirksfürsorgever
band verlangen; den Rest der Kosten trägt 
er selbst. Das gleiche gilt für Kosten, die dem 
Landesfürsorgeverband aus einer Unterbrin
gung in einer Familie statt in einer Anstalt 
entstehen.

(2) Ein Landkreis kann den Ersatz von 
50 vom Hundert der ihm nach Abs. 1 zur Last 
fallenden Kosten von der Gemeinde verlangen, 
in deren Bereich die für die endgültige Für
sorgepflicht maßgebende örtliche Beziehung 
des Hilfsbedürftigen oder im Falle des § 8 der 
Fürsorgepflichtverordnung seiner unehelichen 
Mutter bestanden hat.

(3) Der Reichsminister des Innern erläßt 
Richtlinien über die Berechnung des Kosten
ersatzes.

§ 8
Der Landesfürsorgeverband gewährt auf 

Antrag an unverhältnismäßig belastete, lei
stungsschwache Bezirksfürsorgeverbände Zu
schüsse.

V. Lastenausgleich und Durchführung 
der Fürsorge in Landkreisen 

§ 9
(1) Die kreisangehörigen Gemeinden er

setzen dem Landkreis von dem in ihrem 
Bezirk entstehenden sachlichen Aufwand für 
die dem Landkreis obliegenden Fürsorge
aufgaben einen Anteil von 50 vom Hundert. 
Das gleiche gilt hinsichtlich der Ersatz
leistungen, zu denen ein Landkreis einem 
anderen Fürsorgeverband infolge einer Ab
schiebung (§ 17 der Fürsorgepflichtverordnung) 
verpflichtet ist, zu Lüsten der Gemeinde, 
deren pflichtwidriges oder gegen Treu und 
Glauben verstoßendes Verhalten in einer 
rechtskräftigen Entscheidung zwischen den 
Fürsorge verbänden oder durch den Landrat 
festgcstcllt ist; Entsprechendes gilt, wenn ein 
Hilfsbedürftiger innerhalb des Landkreises 
abgeschoben worden ist. Muß ein Hilfs
bedürftiger während des Aufenthalts in einer 
Anstalt unterstützt werden, so gilt, falls der 
Hilfsbedürftige bis zu dem Eintritt oder der 
Einlicfcrung in die Anstalt unterstützt worden 
ist, der Aufwand als in der Gemeinde ent
standen, die den Anteil an den Kosten dieser 
Unterstützung zu tragen hatte; anderenfalls 
gilt der Aufwand als in der Gemeinde ent
standen, in der der Hilfsbedürftige vor dem 
Eintritt oder der Einlieferung in die Anstalt 
den gewöhnlichen Aufenthalt oder in Er
mangelung eines solchen den tatsächlichen 
Aufenthalt gehabt hat. Ist eine nach Satz 3 
verpflichtete Gemeinde innerhalb des Land
kreises nicht vorhanden, so hat der Landkreis 
die gesamten Kosten des Anstaltsaufcnthalts 
zu tragen. Die Sätze 3 und 4 gelten ent
sprechend für die Unterbringung in Pflege.
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(2) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinba
rung ist an Beträgen, die zum Ersatz der 
Kosten der Fürsorge des Einzclfalls, ins
besondere von anderen Fürsorgeverbänden 
eingehen, die kreisangehörige Gemeinde, die 
den Gcmeindeanteil an den Fürsorgekosten 
trägt, in dem gemäß Abs. 1 Satz 1 festgesetzten 
Verhältnis zu beteiligen.

(3) Ist eine Gemeinde trotz äußerster Ein
schränkung ihrer Ausgaben und trotz voller 
Ausscböpfung ihrer Einnahmemöglichkeiten 
außerstande, ihren Haushalt zum Ausgleich 
zu bringen, so kann der Landrat den von ihr 
nach Abs. 1 Satz 1 und nach § 7 Abs. 2 zu 
tragenden Anteil an den Fürsorgekosten auf 
ihren Antrag bis auf 25 vom Hundert ermäßi
gen. Der Landrat hat vor Erlassung seines 
Bescheides Bürgermeister solcher kreisange
hörigen Gemeinden anzuhören, bei denen die 
vorgenannten Voraussetzungen nicht vor- 
licgen.

(4) Ergibt die Rechnung einer Gemeinde 
in einem Rechnungsjahr, für das die Ermäßi
gung ihres Kostenanteils gemäß Abs. 3 erfolgt 
ist, einen Uberschuß im ordentlichen Haus
halt, so hat die Gemeinde den durch die Er
mäßigung ihres Kostcnanteils ersparten Betrag 
dem Landkreis auf dessen Anfordern bis zur 
Höhe dieses Überschusses zu ersetzen.

(5) Soweit der durch die Fürsorgepflicht 
entstehende Aufwand des Landkreises nicht 
durch die Ersatzleistungen der kreisangehö
rigen Gemeinden (Abs. 1 bis 4) gedeckt wird, 
deckt ihn der Landkreis durch eigene Ein
nahmen.

(6) Gegen Bescheide des Landrats, durch die 
dem Antrag auf Ermäßigung des Kostcn- 
antcils einer Gemeinde nicht oder nicht in 
vollem Umfange stattgegeben wird, sowie 
gegen Ersatzforderungen des Landkreises ge
mäß Abs. 4 findet die Berufung au den 
Regierungspräsidenten statt, der endgültig 
entscheidet.

§ 10
(1) Die kreisangehörigen Gemeinden sind 

zur Durchführung der dem Landkreis obliegen
den Fürsorgeaufgaben heranzuziehen; sie sind 
zur Mitarbeit verpflichtet. Insbesondere kann 
der Landrat die Entgegennahme der Anträge, 
die Entscheidung über die Anträge und die 
Durchführung der Fürsorgemnßuahmcn sowie 
in dringenden Fällen die einstweiligen Maß
nahmen den kreisangehörigen Gemeinden ganz 
oder teilweise übertragen.

(2) Die Verantwortung des Landkreises für 
die Erfüllung der Fürsorgeaufgaben wird durch 
die Übertragung der Durchführung nicht 
berührt.

§ 11
(1) Im Falle der Übertragung der Durch

führung (§ 10 Abs. 1 Salz 2) kann der Landrat 
zur Sicherung einer einheitlichen Durch
führung der Fürsorgeaufgaben innerhalb des 
Landkreises im Rahmen der gemäß § 6 Abs. 1 
Satz 1 der Fürsorgepflichtverordnung erlasse

nen Vorschriften und der nach § 13 Abs. 1 
Satz 1 erlassenen Bestimmungen Richtlinien 
aufstellen, die für die kreisangehörigen Ge
meinden verbindlich sind.

(2) Der Landrat kann den Bürgermeistern 
Weisungen hinsichtlich der Art und Weise 
der Durchführung erteilen. Steht eine von 
dem Bürgermeister getroffene Anordnung mit 
einer solchen Weisung im Widerspruch, so 
kann der Landrat die Anordnung abändern; 
er muß sie abändern, wenn sie mit dem Gesetz 
oder mit den Zielen der Staatsführung nicht 
im Einklang steht.

§ 12
(1) Soweit kreisangehörige Gemeinden den 

in ihnen entstehenden Aufwand nicht selbst 
zu tragen haben (§ 9 Abs. 1 und 3), hat ihnen 
der Landkreis erforderlichenfalls angemessene 
Vorschüsse zu gewähren.

(2) Zwischen dem Landkreis und den kreis
angehörigen Gemeinden hat über die gegen
seitigen Verpflichtungen und Leistungen ein
schließlich derjenigen nach § 7 Abs. 2 eine 
Abrechnung, und zwar vorbehaltlich einer 
anderweitigen Anordnung des Landrats viertel
jährlich, mindestens aber für jedes Rechnungs
jahr zu erfolgen.

(3) Bei Streit über die Vorschußleistung 
oder d;c Ersatzleistung aus der Abrechnung 
entscheidet auf Antrag eines Beteiligten der 
Regierungspräsident endgültig. Gegenüber 
einem vom Landrat in Rechnung gestellten 
Aufwand ist der Einwnnd, daß eine andere 
Gemeinde ihn zu tragen hat, unzulässig.

VI. Voraussetzung, Art und Maß der 
öffentlichen Fürsorge

§ 13
(1) Im Rahmen der gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 

der Fürsorgepflichtverordnung von der Rcichs- 
regierung erlassenen Vorschriften kann der 
Rcichskommissar für die sudetendeutschen 
Gebiete weitere Bestimmungen treffen. Soweit 
solche oder sonstige besondere Bestimmungen 
nicht entgegenstehen, sind die Fürsorge
verbände nicht gehindert, den Hilfsbedürftigen 
über die Vorschriften der Reichsregierung 
hinaus Hilfe zu gewähren.

(2) Der Leiter des Bezirksfürsorgeverbandes 
hat bei der Aufstellung von Richtlinien im 
Rahmen der gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 der 
Fürsorgepflichtverordnung erlassenen Vor
schriften und der nach Abs. 1 erlassenen Be
stimmungen sowie bei Erlassung von Richt
linien nach § 11 Abs. 1 Beiräte (§ 3 Abs. 3) 
zuzuziehen.

(3) Die Richtsätze für die Bemessung des 
notwendigen Lebensunterhalts und die Ein
kommenssätze für die Wochenfürsorge (g 6 
Abs. 2 und 3 der Fürsorgepflichtverordnung) 
werden von dem Rcichskommissar oder der 
von ihm beauftragten Stelle nach Anhörung 
von Beiräten festgesetzt.
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(4) Zuständig zur Erklärung einer Gemeinde 
als Notstandsgemeinde (§ 33 Abs. 1 Satz 1 der 
Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und 
Maß der öffentlichen Fürsorge) ist der Rcichs- 
kommissar oder die von ihm beauftragte 
Stelle.

VII. Aufenthalt des Hilfsbedürftigen

§ 14
(1) Einem Hilfsbedürftigen kann die Fort

setzung des Aufenthalts in einer Gemeinde 
versagt werden, wenn diese nicht im Bereich 
des endgültig verpflichteten Fürsorgeverbandes 
liegt und die Übernahme durch den endgültig 
verpflichteten Fürsorgeverband verlangt wer
den kann (§ 14 der Fürsorgepflichtverordnung). 
Dies gilt nicht für vollvcrwaiste, getrennt von 
beiden Eltern untergebrachte eheliche oder 
getrennt von der Mutter untergebrachte un
eheliche Minderjährige unter 16 Jahren, 
ferner für Kriegsbeschädigte, Kriegshinter
bliebene, Kleinrentner, Sozialrentner und ihnen 
Glcichstehende.

(2) Die Versagung muß sich zugleich gegen 
die Personen richten, deren gleichzeitige 
Übergabe oder Übernahme gemäß § 14 der 
Fürsorgepflichtverordnung verlangt werden 
muß.

(3) Zuständig zur Versagung des Aufenthalts 
ist in den Stadtkreisen der Oberbürgermeister, 
in den Landkreisen der Landrat, in dessen 
Bereich die Aufenthaltsgemeinde liegt. Die 
Polizeibehörden haben auf Antrag des Bezirks- 
fürsorgeverbandes die zur Durchführung er
forderliche Hilfe zu leisten und den Hilfs
bedürftigen nötigenfalls in den Bereich des 
endgültig verpflichteten Fürsorgeverbandes zu 
überführen. Die tatsächliche Ausweisung aus 
einer Gemeinde darf nicht erfolgen, bevor 
nicht die Übemahmcpüicht des gemäß § 14 
der Fürsorgepflichtverordnung in Anspruch 
genommenen Fürsorgeverbandes durch An
erkennung oder rechtskräftige Entscheidung 
festgestellt ist.

§ 15
(1) Der Landcsfürsorgöverband kann einen 

Hilfsbedürftigen, für den er endgültig fürsorge
pflichtig ist, einem Bczirksfürsorgeverband 
seines Bereichs zur unmittelbaren Gewährung 
der Fürsorge gegen Entschädigung überweisen. 
Auf den Zuzug des Hilfsbedürftigen in den 
Bereich dieses Bezirksfürsorgeverbundes kann 
nötigenfalls durch Anwendung des § 14 hin
gewirkt werden.

(2) Ein Landkreis kann eine Gemeinde seines 
Bereichs anweisen, einem Hilfsbedürftigen, 
für den er endgültig fürsorgepflichtig ist oder 
den ihm ucr Landesfürsorgeverband gemäß 
Abs. 1 Satz 1 überwiesen hat, in ihrem Gebiet 
Aufenthalt zu gewähren. Auf den Zuzug des 
Hilfsbedürftigen in die Gemeinde kann nötigen
falls durch Anwendung des § 14. hingewirkt 
werden.

VIII. Antrag, Einspruch, Berufung 

§ 16
(1) Anträge auf Fürsorge können bei dem 

Bezirksfürsorgeverband oder dem Bürger
meister der Aufenthaltsgemcindc gestellt wer
den. Die den Antrag entgegennehmende Stelle 
hat ihn an die für die Entscheidung zuständige 
Stelle unverzüglich weiterzuleiten. Über den 
Antrag entscheidet der Leiter des Bezirks
fürsorgeverbandes, in Gemeinden, denen die 
Entscheidung über die Anträge übertragen ist 
(§ 10 Abs. 1 Satz 2), der Bürgermeister.

(2) Gegen Ablehnung der Fürsorge sowie 
gegen Festsetzung ihrer Art und Höhe steht 
dem Fürsorgesuchenden binnen zwei Wochen 
seit der Bekanntgabe des Bescheides der Ein
spruch zu; dieser ist bei der Stelle anzubringen, 
die den Bescheid erlassen hat. Über den Ein
spruch entscheidet die Stelle, die den an
gefochtenen Bescheid erlassen hat nach An
hörung von Beiräten. Bei den Landkreisen 
entscheidet jedoch der Landrat nach Anhörung 
von Beiräten auch über solche Einsprüche 
gegen Bescheide der Bürgermeister, denen 
der Bürgermeister nicht stattgeben will, sowie 
gegen Bescheide der Bürgermeister, die auf 
einer Weisung des Landrats (§11 Abs. 2) be
ruhen; solche Einsprüche hat der Bürgermeister 
dem Landrat vorzulegcn.

(3) Gegen den den Einspruch zurückwei
senden Bescheid steht dem Fürsorgesuchenden 
die Berufung an den Regierungspräsidenten 
zu, der endgültig entscheidet.

IX. Arbeitspflicht
§ 17

(1) Die Anordnung der Unterbringung gemäß 
§ 20 der Fürsorgepflichtverordnung ist nur 
gegenüber Personen über 18 Jahre zulässig,

(2) Die Unterbringung ist nur in einer vom 
Reichskommissar für die sudctcndeutschcn 
Gebiete anerkannten Anstalt zulässig. Statt 
der Unterbringung in einer Arbeitsanstalt ist 
auch die Beschäftigung in einer Arbeits- 
eiurichtuug oder die Unterbringung in einer 
Erziehungs- oder Heilanstalt, insbesondere 
einer Trinkerheilanstalt oder Entziehungs
anstalt, zulässig, in der die Beschäftigung mit 
angemessener Arbeit möglich ist.

(3) Die Unterbringung wird in den Stadt
kreisen vom Oberbürgermeister, in den Land
kreisen von dem Landrat, in dessen Bereich 
der Unterzubringende zur Zeit der Antrag
stellung sich befindet, ungeordnet. Der die 
Unterbringung anordnende oder ablehnende 
Bescheid ist dem Untcrzubringeuden, dem 
Antragsteller und dem vorläufig Fürsorge ge
währenden Fürsorgeverband zuzustclicn.

(4) Gegen den die Unterbringung anord- 
neuden Bescheid steht dem Unterzubringen
den, gegen den ablehnenden Bescheid dem 
Antragsteller und dem Fürsorgeverband die 
Berufung an den Regierungspräsidenten zu, 
der endgültig entscheidet.
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(5) Die Unterbringung ist von dem Bezirks
fürsorgeverband durckzuführen, in dessen Be
reich der Unterzubringende zur Zeit der An
tragstellung sich befindet. Der Untergebrachte 
ist verpflichtet, die ihm zugewiesene Arbeit 
zu verrichten.

(6) Der Fürsorgeverband (Abs. 5) hat aus 
dem Arbeitsverdienst des Untergebrachten 
zunächst die Kosten der Unterbringung zu 
decken. Aus dem Überschuß sind die Kosten 
der Fürsorge für die unterhaltsberechtigten 
Angehörigen während der Dauer der Unter
bringung zu bestreiten. Ein verbleibender 
Rest ist dem Untergebrachten bei der Ent
lassung auszuhändigen. Soweit die Kosten 
der Unterbringung nicht aus dem Arbeits
verdienst des Untergebrachten gedeckt werden 
können, fallen sie dem vorläufig Fürsorge 
gewährenden Fürsorgeverband zur Last, der 
ihren Ersatz von dem endgültig verpflichteten 
Fürsorgeverband verlangen kann.

(7) Der Fürsorge verband (Abs. 5) hat den 
Untergebrachten zu entlassen, sobald der 
Zweck der Unterbringung erreicht ist oder 
die Voraussetzungen der Unterbringung weg- 
gefallen sind. Beantragt der Untergebrachtc 
die Aufhebung des Unterbringungsbescheides, 
so entscheidet über den Antrag die nach Abs. 3 
zuständige Behörde.

(8) Die Polizeibehörden sind verpflichtet, 
die zur Vorbereitung und Durchführung der 
Unterbringung erforderliche Hilfe zu gewähren.

X. Ersatzpflicht des Unterstützten
und Dritter 

§ 18
(1) Für Maßnahmen im Verwaltungswege 

nach § 23 der Fürsorgepflichtverordnung ist 
in den Stadtkreisen der Oberbürgermeister, 
in den Landkreisen der Landrat zuständig. 
Diese Verwaltungsbehörden entscheiden vor
behaltlich des ordentlichen Rechtsweges end
gültig.

(2) Bei der Durchführung der Ersatz
ansprüche gegen Unterhalts- oder Ersatz
pflichtige ist Rücksicht darauf zu nehmen, 
daß die wirtschaftliche Lage oder eine be
absichtigte Eheschließung des Verpflichteten 
nicht gefährdet wird.

§ 19
(1) Streitigkeiten über Ersatzansprüche 

nach den §§ 25 und 25 a der Fürsorgepflicht
verordnung entscheiden die ordentlichen Ge
richte. Die örtliche Zuständigkeit richtet sich 
nach dem Sitze des Fürsorgeverbandes.

(2) In den Entscheidungen können Teil
zahlungen festgesetzt werden; bei wesentlicher 
Änderung der Verhältnisse können die Zah
lungen anderweit festgesetzt oder erlassen 
werden.
XI. Ersatzansprüche Dritter gegen

Fürsorgeverbünde 
§ 20

(1) Muß ein Hilfsbedürftiger in einem Eil- 
fall so dringend unterstützt werden, daß der 
Bezirksfürsorgeverband, in dessen Bereich die

Notwendigkeit der Unterstützung eintritt, 
nicht rechtzeitig benachrichtigt werden kann, 
so ist dieser Bczirksfürsorgeverband ver
pflichtet, einem Dritten, der die Hilfe geleistet 
und dies dem Bezirksfürsorgeverband an
gezeigt hat, die Kosten der Hilfe zu ersetzen. 
Ersatzfähig sind nur die Kosten, die binnen 
einer Woche vor der Anzeige entstanden sind 
oder nachher entstehen. Der Bezirksfürsorge
verband braucht die Kosten der Hilfe nur 
insoweit zu ersetzen, als er selbst zu ihrer 
Gewährung verpflichtet gewesen wäre. Die 
Ersatzpflicht besteht nicht, soweit der Dritte 
gegenüber dem Hilfsbedürftigen verpflichtet 
ist, die Kosten der Hilfe zu tragen.

(2) Über den Antrag auf Kostenersatz ent
scheidet in den Stadtkreisen der Oberbürger
meister, in den Landkreisen der Landrat. 
Gegen den ablehnenden Bescheid ist die Be
rufung an den Regierungspräsidenten gegeben, 
der endgültig entscheidet.

XII. Auskunftspflicht
§ 21

Arbeitgeber, die eine Auskunft über Art und 
Dauer der Beschäftigung, über die Arbeits
stätte oder über den Arbeitsverdienst eines 
Hilfsbedürftigen oder eines Unterhalts- oder 
Ersatzpflichtigen (§ 27 Abs. 1 Satz 4 der Für
sorgepflichtverordnung) innerhalb einer ihnen 
gesetzten Frist von mindestens einer Woche 
unentschuldigt nicht erteilen, begehen eine 
Vcrwaltungsiibertrctung und werden vom 
Landrat, in den Stadtkreisen vom Oberbürger
meister an Geld bis zu 150 Reichsmark be
straft.

XIII. Fürsorgestreitverfahren
§ 22

(1) Über den Anspruch eines Fürsorge
verbandes gegen einen sudetendeutschen Für
sorgeverband entscheidet der Regierungs
präsident, zu dessen Bereich der in Anspruch 
genommene Fürsorgeverband gehört, bei In
anspruchnahme des Landesfürsorgeverbandes 
der Reichskomroissur für die sudetendeutschen 
Gebiete.

(2) Über den Anspruch eines sudetendeut
schen Fürsorgeverbnndcs gegen einen Fürsorge
verband des übrigen Reichsgebietes ent
scheiden die Behörden, zu deren Bercich^dßr 
in Anspruch genommene Fürsorgevcrband 
gehört, nach den im übrigen Reichsgebiet für 
das Fürsorgestreitverfahren geltenden landes
rechtlichen Vorschriften.

(3) Gegen die Entscheidungen nach Abs. 1 
und 2 findet ausschließlich die Berufung an 
das Bundesamt für das Heimatwesen in 
Berlin statt. Ihre Zulässigkeit ist durch einen 
300 Reichsmurk übersteigenden Wert des 
Streitgegenstandes bedingt; auch bei ge
ringerem Werte kann sie das Bundesamt 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung des 
Rechtsstreits auf entsprechend begründeten 
Antrag hin zulassen. Für das Verfahren gelten
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die in der Anlage unter IV2) zusammcnge- 
stelltcn § 41 Abs. 2, §§ 46 bis 51 des Reichs
gesetzes über den Unterstützungswohnsitz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Mai 1908 (Reichsgcsctzbl. S. 381), des Ge
setzes über das Verfahren vor dem Bundesamt 
für das Heimatwesen vom 7. Dezember 1928 
(Reichsgcsetzbl. I S. 401) und der Verordnung 
des Reichspräsidenten vom 14. Juni 1932 
(Rcichsgesetzbl. I S. 285, 288).

XIV. Aufsicht 
§ 23

(1) Oberste Aufsichtsbehörde ist der Reichs
minister des Innern. Unmittelbare Aufsichts
behörde des Landesfürsorgeverbandes ist der 
Reichsministcr des Innern, unmittelbare Auf
sichtsbehörde der Bezirksfürsorgeverbände der 
Regierungspräsident.

(2) Die Zuständigkeit des Reichsarbeits
ministers auf den Gebieten der Fürsorge für 
die Kriegsbeschädigten und Kriegshinter
bliebenen, die Kleinrentner, die Sozialrentner 
und die ihnen Gleichstehcnden bleibt un
berührt.

(3) Aufsichtsbehörde im Sinne des § 18 Abs. 3 
der Fürsorgepflichtverordnung ist für den 
Landesfürsorgeverband der Reichskommissar 
für die sudetendeutschen Gebiete.

XV.Übergangs-und Schluß vor Schriften
§ 24

(1) In den Fällen, in denen bei dem Inkraft
treten dieser Verordnung Armenfürsorge ge
währt wird, gilt die Hilfsbedürftigkcit im 
Sinne der Zustandigkeitsvorschriften der Für- 
sorgepflichtverordnung als am 1. Januar 1939 
eingetreten.

(2) Bis zur Übernahme der Unterstützung 
des Hilfsbedürftigen durch den nach § 7 
Abs. 1 der Fürsorgepflichtverordnung vor
läufig verpflichteten Bczirksfürsorgeverband 
bleibt lie sudetendeutsche Gemeinde, die den 
Hilfsbedürftigen bis zum 1. Januar 1939 unter
stützt hat, nach den bisher geltenden Vor
schriften für die Unterstützung zuständig. 
Die Gemeinde kann Ersatz der seit dem 
1. Januar 1939 nach Satz 1 aufgewendeten 
Kosten von dem vorläufig verpflichteten Bc- 
zirksfürsorgeverbnnd verlangen.

§ 25
Ein Fürsorgeverband des übrigen Reichs

gebiets kann einen sudctcndeutschcn Fürsorge
verband nicht deshalb als endgültig fürsorge- 
pflichtig in Anspruch nehmen, weil in den 
sudctcndeutschcn Gebieten die Hilfsbedürftig
keit vor dem 1. Januar 1939 eingetreten ist 
und seitdem fortgedauert hat.

§ 26
Hat ein Hilfsbedürftiger in der Zeit zwischen 

der Verkündung und dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
zufolge eines Abschicbungs- oder Abschaf-

°) Hier nicht mit nbgedruckt.

fungserkenntnisses nach dem Gesetz vom 
27. Juli 1871 (österr. RGBl. Nr. 88) oder auf 
Einwirkung seiner bisherigen Aufenthalts- 
gemeindc in seine Heimatgemeinde oder eine 
andere Gemeinde verlegt und bleibt er über 
den 1. Januar 1939 hinaus hilfsbedürftig, so 
ist vom 1. Januar 1939 ab der Bczirksfürsorge- 
verband der früheren Aufcnthaltsgemcinde 
endgültig fürsorgepflichtig.

§ 27
Meldet ein sudctcndeutschcr Fürsorgever

band sein Verlangen nach Kostenersatz ge
mäß § 18 Abs. 1 oder 3 der Fürsorgepflicht
verordnung in der Zeit vom 2. April bis 
1. Juli 1939 an, so sind die Kosten ersatzfähig, 
die seit dem 1. Januar 1939 entstanden sind 
oder nachher entstehen.

§ 28
Ersatzansprüche eines sudetendeutschen 

Trägers der Armenfürsorge wegen der vor dem 
1. Januar 1939 aufgewendeten Kosten der 
Armenfürsorge gegen einen sudctcndeutschcn 
Träger der Armenfürsorge, den Unterstützten 
oder andere Verpflichtete nach dem bisherigen 
Recht können nicht mehr gellend gemacht 
werden. Ersatzleistungen, die bis zum Tage 
der Verkündung dieser Verordnung bewirkt 
worden sind, können nicht zurückgefordert 
werden.

§ 29
Von den Einnahmen, die nach dein bis

herigen Recht dem Ortsarmcnl’onds der Ge
meinde zugeflossen sind, stehen die Vcr- 
waltungsstrafgclder vom 1. Janunr 1939 an 
dem Landkreis zu, dem die Gemeinde au- 
gchört; die übrigen Einnahmen fließen der 
Gemeinde zu. Das Vermögen selbständiger 
Ortsarmenfonds geht auf die Gemeinde über. 
Der Reichskommissar für die sudctcndcutschen 
Gebiete kann bestimmen, daß dem Orts- 
urmenfonds gewidmete oder ihm gehörende 
Vermögcnsteiie auf die Gemeinde und den 
Landkreis, dem die Gemeinde angehört, zu 
verteilen sind.

§ 30
In die für das erste Vierteljahr 1939 auf- 

zustcllcndcn Haushaltspläne haben die kreis
angehörigen Gemeinden ein Viertel der für 
Zwecke der Armenfürsorge einschließlich der 
Beitragsleistung zu den uneinbringlichen 
Pflegekosten in Wohlfahrtsanstalten in ihren 
Haushaltsplänen für das Rechnungsjahr 1938 
veranschlagten Mittel für denselben Zweck 
cinzustcllcn und dem Landkreis zur Verfügung 
zu stellen. Bis zum 31. März 1939 finden die 
Bestimmungen des § 7 Abs. 2, des § 9 Abs. 1 
bis 4 und Abs. 6 sowie des § 12 Abs. 2 keine 
Anwendung.

§ 31
Eine Anrufung des Verwaltungshofs bei dem 

Reichskommissar für die sudetendcutsehen 
Gebiete (§ 2 Abs. 2 Satz 2 der Zweiten Ver
ordnung zum Erlaß des Führers und Reichs
kanzlers über die Verwaltung der sudeten-
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deutschen Gebiete vom 8. Oktober 1938 — 
Reichsgesetzbl. I S. 1348) gegen Bescheide auf 
Grund dieser Verordnung findet nicht statt.

§ 32
Soweit Vorschriften, die durch diese Ver

ordnung eingeführt werden, nicht unmittelbar 
angewendet werden können, sind sie sinngemäß 
anzuwenden. Insbesondere steht die Ver
pflichtung zu einer Unterhaltsleistung der im 
§ 20 Abs. 2 der Fürsorgepfiichtverordnung ge
nannten Verpflichtung zur Unterhaltszahlung 
gleich.

§ 33
(1) Die zur Durchführung und Ergänzung 

dieser Verordnung erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriftcn werden vom Reichs
minister des Innern im Einvernehmen mit dem 
Reichsarbeitsminister oder von der von ihnen 
bezeichneten Stelle erlassen.

(2) Soweit der Reichsarbeitsminister zu
ständig ist, werden die zur Durchführung dieser 
Verordnung erforderlichen Rechts- und Ver
waltungsvorschriften vom Reichsarbeits
minister im Einvernehmen mit dem Reichs
minister des Innern oder der von ihnen be
zeichneten Stelle erlassen.

(3) Der Reichsminister des Innern kann im 
Einvernehmen mit dem Rcichsarbeitsministcr 
nach der Gliederung der sudetendeutschen Ge
biete die hierdurch für einzelne Teile dieser 
Gebiete erforderlichen Sonderregelungen durch 
Verordnung treffen.

§ 34
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1939 

in Kraft.

Hebammengesetz.
Vom 21. Dezember 1938 (RGBl. I S. 1893):
Die Reichsregicrung hat das folgende Gesetz 

beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1
Jeder Frau im Deutschen Reich steht nach 

näherer Bestimmung dieses Gesetzes Heb
ammenhilfe zu. Diese erstreckt sich auf die 
Beratung und Hilfe in der Schwangerschaft, 
auf die Überwachung und Hilfe bei Geburten 
und Fehlgeburten sowie auf die Versorgung 
der Wöchnerinnen und der Neugeborenen.

§ 2
(1) Die Hebamme hat jederzeit allen 

Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und 
Neugeborenen ohne Unterschied des Standes 
und des Vermögensauf Anfordern nach Kräften 
Beistand zu leisten, soweit ihr nicht durch ihre 
Dienstordnung Beschränkungen aufcrlegt sind.

(2) Der Hebnmmcubcruf ist kein Gewerbe.

§ 3
(1) Jede Schwangere ist verpflichtet, recht

zeitig eine Hebamme zu ihrer Entbindung 
zuzuzichen. Wenn dies nach den Umständen

nicht möglich war, hat sie sofort nach der Ge
burt zu ihrer und des Kindes weiteren Versor
gung eine Hebamme zu rufen.

(2) Jeder Arzt ist verpflichtet, dafür Sorge 
zu tragen, daß bei einer Entbindung eine Heb
amme zugezogen wird. Wenn dies nach den 
Umständen nicht möglich war, so hat er darauf 
hinzuwirken, daß sofort nach der Geburt zur 
weiteren Versorgung der Wöchnerin und des 
Kindes eine Hebamme herangezogen wird.

§ 4
(1) Zur Geburtshilfe (Überwachung von 

Beginn der Wehen an und Hilfe bei der Geburt) 
sind außer den Ärzten nur Frauen befugt, die 
von der zuständigen Behörde als Hebamme 
anerkannt sind und eine Nicderlassungs- 
erlaubnis besitzen.

(2) Anderen Personen ist, abgesehen von 
Notfällen, die Geburtshilfe auch dann unter
sagt, wenn sie nicht gewerbs- oder gewohn
heitsmäßig betrieben wird.

(3) Zur Geburtshilfe in ärztlich geleiteten 
Entbindungs- und Krankenanstalten bedarf 
eine Hebamme keiner Niedcrlassungserlaubuis.

(4) Zwischenstaatliche Verträge über die 
Tätigkeit der Hebammen in den Grenzgebieten 
bleiben unberührt.

§ 5
Der Reichsminister des Innern kann nach 

Anhörung der Rcichshebaminenschaft eine 
Altersgrenze für Hebammen festsetzen. Mit 
der Erreichung der Altersgrenze erlöschen die 
Anerkennung als Hebamme und die Nieder
lassungserlaubnis.

§ 6
(1) Die Anerkennung als Hebamme wird 

auf Grund einer Hebammenprüfung erteilt.
(2) Die Anerkennung berechtigt zum Führen 

der Bcrufsbczeichnuug „Hebamme“.

§ \
(1) Die Anerkennung ist zu versagen,

1. wenn der Bewerberin die bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt worden sind;

2. wenn durch eine schwere strafrechtliche 
Verfehlung der Bewerberin erwiesen ist, daß 
ihr die für die Ausübung des Ilebammen- 
be-ufs erforderliche Eignung oder Zu
verlässigkeit fehlt;

3. wenn der Bewerberin infolge Krankheit, 
infolge Schwäche ihrer geistigen oder 
körperlichen Kräfte oder infolge einer Sucht 
die für die Ausübung des Hebammen
berufs erforderliche Eignung oder Zuver
lässigkeit fehlt;

4. wenn die Bewerberin Jüdin ist.
(2) Im Falle der Nr. 4 kann der Reichs

minister des Innern Ausnahmen zulassen.

§ 8
(1) Die Anerkennung ist zurückzunchmen, 

1. wenn wesentliche Voraussetzungen der An
erkennung irrigerweise als gegeben ange
nommen worden sind;
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2. wenn der Hebamme die bürgerlichen Ehren
rechte aberkannt worden sind;

3. wenn durch eine schwere strafrechtliche 
Verfehlung der Hebamme erwiesen ist, daß 
ihr die für die Ausübung des Hebammen
berufs erforderliche Eignung oder Zuver
lässigkeit fehlt.
(2) Die Anerkennung kann zurückgenommen 

werden,
1. wenn der Hebamme infolge Krankheit, 

infolge Schwäche ihrer geistigen oder 
körperlichen Kräfte oder infolge einer Sucht 
die für die Ausübung des Hebammenberufs 
erforderliche Eignung oder Zuverlässigkeit 
fehlt;

2. wenn die Hebamme durch gröbliche Ver
letzung ihrer Berufspflichten gezeigt hat, 
daß ihr die für die Ausübung des Heb
ammenberufs erforderliche Eignung oder 
Zuverlässigkeit fehlt.

(3) Solange ein strafgerichtliches Verfahren 
gegen eine Hebamme schwebt, darf die An
erkennung auf Grund der den Gegenstand 
dieses Verfahrens bildenden Tatsachen nicht 
zurückgenommen werden.

(4) Wenn der dringende Verdacht besteht, 
daß eine Hebamme sich einer schweren Ver
letzung ihrer Berufspflichten oder einer 
schweren strafrechtlichen Verfehlung schuldig 
gemacht hat, kann bis zur endgültigen Ent
scheidung ein vorläufiges Verbot der Ausübung 
des Hebammenberufs gegen sie verhängt 
werden, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für 
Schwangere, Wöchnerinnen und Neugeborene 
notwendig ist.

(5) In den Füllen des Abs. 1 Nr. 3 und der 
Abs. 2 und 4 ist vor der Entscheidung die 
Reichshebammenschaft zu hören.

§ 9
(1) Eine Anerkennung, die auf Grund des 

§ 8 zurückgenommen worden ist, kann wieder
erteilt werden, wenn nachträglich Tatsachen 
cingetreten sind, die eine Wiederaufnahme des 
Hebammenberufs unbedenklich erscheinen 
lassen.

(2) Vor der Wiedererteilung ist die Reichs- 
hcbammcnschaft zu hören.

§ 10
(1) Eine Hebamme darf sich zur selb

ständigen Ausübung ihres Berufs an einem 
Orte nur dann nicdcrlasscn, wenn die zu
ständige Behörde ihr die Nicdcrlassungs- 
crlaubnis erteilt bat.

(2) Die Niederlassungserlaubnis soll nur 
dann versagt werden, wenn durch eine der 
Bevölkerungsdichte, der Geburtenhäufigkeit 
sowie den Entfcrnungs- und Verkehrsverhält
nissen entsprechende Zahl von Hebammen eine 
ausreichende Hebammenhilfe bereits gesichert 
ist. Gegen den Einspruch des Trägers der Ge
währleistung (§ 14) darf eine Niederlassungs
erlaubnis nicht erteilt werden.

Einer Jüdin darf die Niederlassungserlaubnis 
nicht erteilt werden.

§ 12
Bei Erteilung der Niederlassungserlaubnis 

ist der Hebamme ein bestimmter Wohnsitz 
anzuweisen.

§ 13
Aus besonderen Gründen kann in einzelnen 

unteren Verwaltungsbezirken die Tätigkeit der 
Hebammen auf einen ihnen zugewiesenen Be
zirk beschränkt werden. Vor Erlaß einer sol
chen Anordnung ist die Reichshebammen
schaft zu hören.

§ 14
(1) Den Hebammen mit Niederlassungs- 

crlaubnis wird ein jährliches Mindestein
kommen gewährleistet. Der Träger der Ge
währleistung ist das Land, in Preußen der 
Provinzialverband, im Saarland das Reich. 
Die Gewährleistung kann entfallen bei ver
heirateten Hebammen, wenn das Familien
einkommen das Zwcieinhalbfache des Mindest
einkommens erreicht, bei unverheirateten 
Hebammen, wenn sie abgesehen von ihrem 
Einkommen aus der Hebammentätigkeit ein 
Einkommen haben, das das Eineinhalbfache 
des Mindesteinkommens erreicht; der Fa
milienstand ist zu berücksichtigen. Das Min
desteinkommen kann den örtlichen Verhält
nissen entsprechend verschieden hoch bemessen 
werden. Das Nähere wird mit Zustimmung des 
Reichsministers des Innern in Preußen durch 
Provinzialsatzung, in den anderen Ländern 
durch Verordnung, in letzterem Fall unter 
gleichzeitiger Zustimmung des Reichsministers 
der Finanzen, festgesetzt. Der Reichsministcr 
des Innern kann im Einvernehmen mit dem 
Reichsministcr der Finanzen ein Mindest
einkommen für einzelne Gebiete des Reichs 
vorschreiben.

(2) Den Hebammen mit Niederlassungs- 
crlaubnis wird in Höhe desjenigen Betrags, um 
den ihr jährliches Einkommen aus der Berufs
tätigkeit hinter dem gewährleisteten jährlichen 
Mindesteinkommen zurückbleibt, ein ent
sprechender Zuschuß vom Träger der Gewähr
leistung gewährt.

(3) Die Träger der Gewährleistung können 
weitere Leistungen gewähren; sie können ins
besondere die von den Hebammen für eine Ver
sicherung zu entrichtenden Betrüge ganz oder 
teilweise ersetzen. Die Zustimmung des 
Reichsministers des Innern und des Reichs
ministers der Finanzen ist erforderlich, soweit 
die Leistungen über das bisher durch Landes
recht Gewährte hinuusgehen.

(4) Hebammen mit Niederlassungscrlaub- 
nis, die jährlich in einer größeren als der vom 
Träger der Gewährleistung zu bestimmenden 
Zahl von Fällen Hebammenhilfe leisten, haben 
einen Teil der Einkünfte aus ihrer Berufstätig
keit an den Träger der Gewährleistung abzu
führen; dabei können die örtlichen Verhältnisse

§ 11
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und der Familienstand der Hebamme berück
sichtigt werden. Die näheren Vorschriften 
werden nach Anhörung der Reichshebammen- 
schaft durch Provinzialsatzung oder Landes
verordnung (Abs. 1) erlassen. Die hiernach 
abzuführenden Beträge werden im Verwal
tungswege eingezogen.

§ 15
Der Träger der Gewährleistung kann Heb

ammen mit Niederlassungserlaubnis durch 
Vertrag anstellen. Die Vergütung und die 
Versorgung müssen den Bezügen der ver
gleichbaren Angestellten im öffentlichen Dienst 
entsprechen.

§ 16
Die Hebamme ist verpflichtet, ihren Beruf 

gewissenhaft auszuüben. Sie untersteht der 
Aufsicht des Leiters des Gesundheitsamts.

§ 17
Die Berufspflichten der Hebammen regelt 

der Rcichsministcr des Innern in einer Dienst
ordnung für Hebammen.

§ 18
Die Gebühren für die Leistungen der Heb

ammen werden in Gebührenordnungen fest
gesetzt, die nach Richtlinien des Reichs
ministers des Innern und des Reichsministers 
der Finanzen erlassen werden. Der Reichs
minister des Innern kann im Einvernehmen 
mit dem Reichsministcr der Finanzen auch eine 
Reichsgebührenordnung erlassen.

§ 19
Die Hebammen sollen, soweit es ihre Tätig

keit in der Hebammenhilfe zuläßt, nach näherer 
Bestimmung der Durchführungsvorschriften 
in der Mütterberatung, in der Säuglings- und 
Kleinkinderfürsorge oder in sonstiger sozialer 
Arbeit mitwirken. Hierfür kann ihnen eine 
besondere Vergütung gewährt werden.

§ 20
Alle Hebammen sind Mitglieder der Reichs- 

hcbammenschaft. Die Reichshebammenschaft 
ist rechtsfähig. Ihre Satzung erläßt der Reichs
minister des Innern im Einvernehmen mit dem 
Stellvertreter des Führers. Die Leiterin der 
Reichshebammenschaft wird vom Rcichs- 
minister des Innern im Einvernehmen mit dem 
Stellvertreter des Führers ernannt.

§ 21
Wer entgegen den Vorschriften der §§ 4 

oder 8 Abs. 4 die Geburtshilfe unbefugt aus
übt, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten 
und mit Geldstrafe oder mit einer dieser 
Strafen bestraft.

§ 22
(1) In § 165 a Abs. 1 der Reichsversicherungs

ordnung wird als Nr. 4 cingefügt:
„4. Hebammen mit Niederlassungserlaubnis.“

(2) Hinter § 475 c der Rcichsvcrsichcrungs- 
ordnung wird cingefügt:

„§ 475d
Hebammen mit Nicderlassungserlaubnis 

(§ 165 a Abs. 1 Nr. 4) haben selbst die 
Pflichten der Arbeitgeber zu erfüllen.

Der Grundlohn bemißt sich nach dem 
durchschnittlichen Jahreseinkommen aus 
der Hebammentätigkeit. Erreicht eine Heb
amme das gewährleistete Mindesteinkommen 
nicht, gilt als Grundlohn der gewährleistete 
Betrag.“
(3) Der § 4 des Angcstelltenversicherungs- 

gesetzes erhält folgende Fassung:
„§ 4

Den im § 1 Abs. 1 bezeichnten Personen 
stehen gleich:
1. selbständige Lehrer und Erzieher, die in 

ihrem Betriebe keine Angestellten be
schäftigen,

2. Artisten im Sinne des § 165 a Abs. 2 der 
Reichsversicherungsordnung,

3. Hebammen mit Niederlassungserlaubnis.“
(4) Im § 184 Abs. 1 des Angestclltcnvcrsiche- 

rungsgesetzes erhält Satz 3 folgende Fassung:
„Satz 1 gilt auch für Versicherungs

pflichtige im Sinne des § 4 Nr. 1, 3 und § 6, 
der Satz 2 sinngemäß auch für Versicherungs
pflichtige im Sinne des § 4 Nr. 1.“

§ 23
Eine Hebamme, die bei Inkrafttreten dicics 

Gesetzes im Besitz eines Prüfungszeugnisses 
gemäß § 30 Abs. 3 der Gewerbeordnung ist, 
bedarf keiner erneuten Anerkennung gemäß § 5. 
Sie darf während eines Zeitraums von zwei 
Jahren von Inkrafttreten dieses Gesetzes an 
in denjenigen Ländern, in denen sie bisher 
dazu berechtigt war, auch außerhalb ärztlich 
geleiteter Entbindungs- und Krankenanstalten 
die Geburtshilfe ausüben, ohne eine Niedcr- 
lassungscrlaubnis zu besitzen. Nach Ablauf 
dieser Zeit kann in Härtcfällen Hebammen 
ohne Niederlassungserlaubnis die weitere Aus
übung der Geburtshilfe außerhalb ärztlich ge
leiteter Entbindungs- und Krankenanstalten 
gestattet werden.

§ 24
(1) Die Gemeinden (Gemeindeverbäude) 

können Verträge, die sie mit Hebammen über 
deren Berufstätigkeit abgeschlossen haben, 
innerhalb eines halben Jahres nach der Er
teilung der Niederlassungserlaubnis mit einer 
Frist von drei Monaten kündigen. Die Kün
digung ist nur zum Schluß eines Knlcnder- 
vierteljahrs zulässig. Wenn der Träger der 
Gewährleistung cs verlangt, muß die Kündi
gung ausgesprochen werden.

(2) Ist die wirtschaftliche Stellung einer 
Hebamme nach diesem Gesetz im Gesamt
ergebnis ungünstiger als die Stellung, die sie 
nach der bisherigen vertraglichen oder landes- 
gcsetzlichcn Regelung hatte, so ist ihr hierfür 
auf Antrag ein voller Ausgleich zu gewähren. 
Hierüber entscheidet eine bei der höheren
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Verwaltungsbehörde zu bildende Ausgleich
stelle unter Ausschluß des Rechtsweges end
gültig. Die Ausgleichstelle besteht aus einem 
hauptamtlichen Mitglied eines Verwaltungs
gerichts als Vorsitzenden, einem von der 
Reichshebammenschaft bestellten Beisitzer 
(Beisitzerin) und einem gemeindlichen Bei
sitzer. Die Ausgleichstelle kann dahin ent
scheiden, daß die Hebamme gemäß § 15 von 
dem Träger der Gewährleistung vertraglich 
anzustellen ist oder daß ihr von der früheren 
Vertragspartei oder von dem Träger der Ge
währleistung oder von beiden die bisherigen 
oder auch andere Leistungen zu gewähren sind.

(3) Hat eine Gemeinde (ein Gemeinde
verband) einer Hebamme vertragliche Lei
stungen zugesichert, die über das bisher durch 
Landesrecht Gewährte hinausgehen, so hat die 
Gemeinde (der Gemeindeverband) den hierfür 
gewährten Ausgleich selbst zu tragen.

(4) Kann eine Hebamme, der vertragliche 
Zusicherungen gemacht worden sind, auf 
Grund dieses Gesetzes ihren Beruf nicht mehr 
ausüben und erlischt dadurch der Vertrag, 
so ist ihr durch die Ausgleichstelle auf Antrag 
ein billiger Ausgleich zu gewähren. Auch in 
diesem Falle kann die Leistung ganz oder 
teilweise dem Träger der Gewährleistung auf
erlegt werden.

§ 25
Der Reichsminister des Innern erläßt die 

zur Durchführung und Ergänzung dieses Ge
setzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungs
vorschriften, soweit sie die §§ 14 und 24 be
treffen, gemeinsam mit dem Reichsminister 
der Finanzen. Der Reichsminister des Innern 
bestimmt insbesondere die nach §§ 4, 6 bis 14, 
18, 23 und 24 zuständigen Behörden und regelt 
das Verfahren. Er erläßt Vorschriften über 
die Zulassung zu den Hebammenlehranstalten, 
die Ausbildung der Hebammenschülerinnen, 
die Hebammenprüfung, die Nachprüfungen 
und die Fortbildungslehrgünge; er kann die 
Zulassung zur Iicbammcnausbildung be
schränken.

§ 26
Durch die Vorschriften dieses Gesetzes wird 

die Anwendung der bestehenden oder künftigen 
Steuergesetze nicht berührt.

§ 27
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1939 in 

Kraft.
(2) Die Inkraftsetzung dieses Gesetzes für 

das Land Österreich und für die 'udetendeut- 
schcn Gebiete bleibt Vorbehalte.

(3) Gleichzeitig tritt § 30 Abs. 3 der Gewerbe
ordnung außer Kraft.

Gesetz über die Altersversorgung für das 
Deutsche Handwerk.

Vom 21. Dezember 1938 (RGBl. I S. 1900):

Um den selbständigen Handwerkern, die 
durch ihre Beiträge die Zukunft ihrer Gesellen 
und Lehrlinge sichern, nunmehr auch eine

eigene Altersversorgung zu gewährleisten, hat 
die Reichsregierung das folgende Gesetz be
schlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1
(1) Die Handwerker werden für den Fall der 

Berufsunfähigkeit und des Alters sowie zu
gunsten der Hinterbliebenen versichert. Sie 
werden der Rentenversicherung der Ange
stellten angcschlossen. Für sie gelten die Vor
schriften des Angestelltenversicherungsgesetzes 
entsprechend, soweit nicht im folgenden etwas 
anderes bestimmt ist.

(2) Handwerker im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle Handwerker und Handwerkerinnen, 
die in die Handwerksrolle eingetragen sind.

(3) Der Anschluß an die Rentenversicherung 
der Angestellten berührt die gewerberechtliche 
Selbständigkeit nicht.

§ 2
(1) Die Versicherung erfaßt das gesamte 

Jahreseinkommen des einzelnen Handwerkers.
(2) Die Versicherungsgrenze von 7200Rcichs- 

mark gilt für die Handwerker nicht.
§3

Handwerker, die mit einer öffentlichen oder 
privaten Lebensvcrsichcrungsuntemehmung 
für sich und ihre Hinterbliebenen einen Ver
sicherungsvertrag für den Fall des Todes und 
des Erlebens des fünfundsechzigsten oder eines 
niedrigeren Lebensjahres abschließen, können 
je nach der Höhe der Lebensversicherung ent
weder die Versicherungsfreiheit (§ 4) geltend 
machen oder die Befreiung von der halben 
Beitragsleistung (Halbversicherung, §§ 5, 6) 
beantragen.

§ i
(1) Handwerker sind versicherungsfrei, wenn 

und solange sie für ihre Lebensversicherung 
(§ 3) mindestens ebensoviel aufwenden, wie 
sie zur Rentenversicherung der Angestellten zu 
zahlen hätten.

(2) Ist der Lebcnsversicberungsvcrtrag (§ 3) 
auf die Zahlung eines Kapitals gerichtet, so ist 
außerdem erforderlich, daß die Versicherungs
summe mindestens 5000 Reichsmark beträgt 
und daß etwaige Gewinnanteile zur Erhöhung 
der Vcrsicherungsleistung verwendet werden.

(3) Die Vcrsichcrungsfreiheit beginnt mit 
dem Kalcndcrmonat, in dem der Lebens
versicherungsvertrag abgeschlossen wird.

§ 5
(1) Handwerker werden auf Antrag von der 

halben ßcitragsleistung befreit, wenn und so
lange sie für ihre Lebensversicherung (§ 3) 
mindestens halb so viel aufwenden, wie sie 
zur Rentenversicherung der Angestellten zu 
zahlen hätten.

(2) Ist der Lebensversicherungsvertrag (§ 3) 
auf die Zahlung eines Kapitals gerichtet, so 
ist außerdem erforderlich, daß die Versiche
rungssumme mindestens 2500 Reichsmark 
beträgt und daß etwaige Gewinnanteile zur 
Erhöhung der Versicherungsleistung ver
wendet werden.
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(3) Entspricht die Hälfte des Beitrags, der 
bei der Vollversicherung zu zahlen wäre, nicht 
einem der im § 171 des Angestelltenversiche
rungsgesetzes vorgesehenen Klassenbeiträge, 
so ist der nächstniedrigere Beitrag zu leisten.

(4) Über den Antrag entscheidet die Ausgabe
stelle für die Versicherungskarten. Der Antrag
steller legt ihr den Versicherungsschein oder 
eine Bescheinigung der Lebensversicherungs- 
Unternehmung, die letzte Prämienquittung und 
den letzten Einkommensteuerbescheid vor. 
Die Ausgabestelle vermerkt dann auf der Ver
sicherungskarte, daß der Handwerker halb
versichert ist.

(5) Die Halbversicherung beginnt mit dem 
Kalendermonat, in dem sie auf der Versiche
rungskarte vermerkt wird.

§ 6
(1) Halbversicherte Handwerker erhalten 

beim Eintritt des Vcrsicherungsfalls den halben 
Grundbetrag und die Steigerungsbeträge, die 
den ermäßigten Beiträgen entsprechen.

(2) Die Reichsversicherungsanstalt für An
gestellte kann die Gewährung eines Heil
verfahrens für einen halbversicherten Hand
werker davon abhängig machen, daß er die 
Kosten zur Hälfte trägt.

(3) Hat ein halbversicherter Handwerker 
nach dem Ende der Halbversicherung (§ 8) 
mindestens sechzig Beiträge entrichtet, die 
dem vollen Jahreseinkommen entsprechen, so 
erhält er den vollen Grundbetrag.

§ 7
Versicbcrungsfrciheit und Halbversichcrung 

beginnen mit dem 1. Januar 1939, wenn der 
Lcbensversichcrungsvertrag vor dem 1. Juli 
1939 abgeschlossen wird. Dies gilt jedoch für 
die Halbversicherung nur dann, wenn sie vor 
dem 1. Oktober 1939 beantragt wird.

§ 8
(1) Versicherungsfreiheit und Ilalbvcrsiche- 

rung enden mit dem Ablauf des Kalcndcr- 
monats, in dem für die Lebensversicherung 
nicht mehr der erforderliche Betrag aufge
wendet wird oder — im Falle der Kapital- 
vcrsichcrung — die Versicherungssumme unter 
die erforderliche Mindesthöhe sinkt.

(2) Wollen Handwerker, die einen Lcbcns- 
vcrsichcrungsvcrtrag abgeschlossen haben, die 
Vcrsichcrungsfreiheit oder die Halbversiche- 
rung nicht oder nicht mehr geltend machen, 
so entrichten sie für die Zukunft die vollen 
Beiträge zur Rentenversicherung. Halbver
sichert 'egen der Rcichsversicherungsanstalt 
die Vci dicrungskarte zur Löschung des Ver
merks ü) -t die Halbversichcrung vor.

(3) Wollen Handwerker die Versicherungs
freiheit nicht oder nicht mehr geltend machen, 
obwohl die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, 
so können sic die Halbversichcrung bean
tragen.

§ 9
Handwerker, die auf Grund einer Lebens

versicherung die Vcrsichcrungsfreiheit oder

die Halbversicherung geltend machen, haben 
der Reichsversicherungsanstalt und ihren Be
auftragten jederzeit auf Verlangen die im § 5 
Abs. 4 Satz 2 bezeichneten Urkunden vor
zulegen.

§ 10
(1) Handwerker können für die Zeit, in der 

sie selbständig gewesen sind, frühestens aber 
für die Zeit seit dem 1. Januar 1924 Beiträge 
zur Rentenversicherung der Angestellten nach
entrichten.

(2) Das Recht, Beiträge nachzuentrichten, 
erlischt, wenn der Handwerker berufsunfähig 
wird, das sechzigste Lebensjahr vollendet oder 
stirbt. Es kann nur bis zum 31. Dezember 1941 
ausgeübt werden. Von diesem Zeitpunkt ab 
gelten für die IN achentrichtung von Beiträgen 
die allgemeinen Vorschriften.

(3) Hat ein Handwerker für die im Abs. 1 
bczcichnetc Zeit freiwillige Beiträge zur 
Rentenversicherung der Arbeiter oder der An
gestellten entrichtet, so gelten sie für die Er
füllung der Wartezeit als Pflichtbeiträge.

§ 11
Der Deutsche Handwerks- und Gewerbe

kammertag erhebt zur Förderung der Alters
versorgung eine jährliche Umlage, deren Höhe 
die Durchführungsverordnung (§12 Abs. 2) 
bestimmt. Der Deutsche Handwerks- und 
Gewerbekammertag regelt das Nähere.

§ 12
(1) Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 

1939 in Kraft; seine Inkraftsetzung für das 
Land Österreich und die sudetendeutschen 
Gebiete bleibt Vorbehalten.

(2) Der Reichsarbeitsminister kann im Ein
vernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur 
Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes 
erlassen. Auf Antrag des Reichshandwerks
meisters kann eine Sonderregelung für die Mit
glieder von solchen Handwerker-Versorgungs
einrichtungen getroffen werden, die bereits 
beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen.

(3) Der Reichsarbeitsministcr kann Vor
schriften der Reichsvcrsicherungsgcsetze zur 
Anpassung an dieses Gesetz ändern oder auf- 
heben.

Zweite Verordnung über Mietbeihilfen1).
Vom 31. 12. 1938 (RGBl. I S. 2017):

Auf Grund des § 5 des Gesetzes zur Änderung 
der Vorschriften über die Gcbäudccntschul- 
dungstcucr vom 1. Dezember 1936 (RGBl. I 
S. 992) in Verbindung mit Artikel 5 des 
Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs 
vom 30. Januar 1934 (RGBl. I S. 75) wird ver
ordnet:

*) Betrifft nicht das Land Österreich und 
die sudetendcutschcn Gebiete.
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Artikel 1
§ 1 der Verordnung über Mietbeihilfen vom 

30. März 1938 (RGBl. I S. 342)2) wird wie folgt 
geändert:
1. Im Abs. 1 werden die Worte: „31. März 

1939“ durch die Worte: „31. März 1940“ 
ersetzt.

2. Abs. 1 erhält folgenden Satz 2:
„Dies gilt nicht für Juden (§ 5 der Ersten 

Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom
14. November 1935, RGBl. I S. 13333)).“

3. Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Sie ist von dem Mieter nicht zurück

zuerstatten.“
4. Folgender Abs. 3 wird cingefügt:

„(3) Ein Stadt- oder Landkreis, der auf 
Grund dieser Verordnung eine Beihilfe 
gewährt, kann einen Dritten, gegen den 
der Mieter für die Zeit der Gewährung der 
Beihilfe einen Rechtsanspruch auf Lei
stungen zur Deckung des Lebensbedarfs 
hat, unter entsprechender Anwendung der 
§§ 21a, 22 und 23 der Fürsorgepflicht
verordnung zum Ersatz der Kosten der 
Mietbeihilfe heranzichen. Die schriftliche 
Anzeige an den Dritten (§ 21 a Abs. 1 Satz 1 
der Fürsorgepflichtverordnung) bewirkt den 
Übergang des Rechtsanspruchs für die Zeit 
bis zum Fortfall der Beihilfe.“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1939 

in Kraft.

2) DZW. XIV S. 82.
3) DZW. XI S. 639.

Behandlung der Leistungsvcrbcsscrungcn der 
Rentenversicherung in der öffentlichen Für

sorge1).
RdErl. d. RAM. u. d. RMdl. v. 12. 12. 1938 
— 11 b 13 019/38 u. V W I 111/38-7809 — 

(RMBliV. S. 2141):
(1) Durch das Gesetz über den Ausbau der 

Rentenversicherung vom 21. Dezember 1937 
(RGBl. I S. 1393)2) hat die Reichsregierung 
eine Reihe von sozialpolitisch sehr bedeutsamen 
Lcistungsverbcsscrungen auf dem Gebiet der 
Rentenversicherung geschaffen. Diese Maß
nahmen sollen auch denjenigen Renten
berechtigten eine fühlbare Besserung ihrer 
Lage bringen, die im Wege der öffentlichen 
Fürsorge zusätzlich unterstützt werden. Auf 
Grund der §§ 6 Abs. 1, 25 Abs. 2 S. 2 der 
Fürsorgepflichtverordnung in der Fassung des 
Gesetzes über die Befreiung von der Pflicht 
zum Ersatz von Fürsorgekosten vom 22. De
zember 1936 (RGBl. I S. 1125)3) und auf 
Grund des § 110 des Gesetzes über den Ausbau

*) Betrifft nicht das Land Österreich und 
die sudctcndcutschcn Gebiete.

2) DZW. XIII S. 539.
3) DZW. XII S. 583.

der Rentenversicherung ordnen wir daher 
folgendes an:

Nichtanrechnung
bestimmter Lcistungsverbesserungen.

(2) Bei Prüfung der fürsorgerecht
lichen Hilfsbedürftigkeit bleiben fol
gende durch das Ausbaugesetz begründete 
Leistungsverbesserungen der Rentenversiche
rung außer Ansatz:

a) Steigerungsbeträge der Invalidenversiche
rung für die Zeit der Teilnahme am 
Weltkrieg,

b) Steigerungsbeträge für die Zeit der 
Erfüllung der aktiven Dienstpflicht 
und der Reichsarbeitsdienstpflicht,

c) Erhöhung des Kinderzuschusscs in 
der Invaliden-, der Angestellten- und der 
knappschaftlichen Versicherung mit 2,50 
Reichsmark monatlich für das dritte 
und jedes weitere Kind,

d) Waisenrente und Kinderzuschüsse 
in der Invaliden-, der Angestellten- und 
der knappschaftlichen Versicherung, die 
über das 15. Lebensjahr hinaus für 
die Zeit der Schul- und Berufsausbildung 
bis zum 18. Lebensjahr gewährt werden, 
bis zum Höchstbetrage von 10 RM 
monatlich für jedes Kind,

e) bei knappschaftlichen Arbeiterpen
sionen, die nach dem ab 1. Januar 1934 
geltenden Recht festgesetzt werden, 3 RM 
monatlich für den Versicherten und 
1,50 RM monatlich für die Witwe eines 
Versicherten,

f) über die zu e) angegebenen Betrüge 
hinaus beim Zusammentreffen von 
knappschaftlicher Arbeiterpension 
mit Bezügen der Invalidenver
sicherung 5 RM monatlich für den 
Versicherten und 2,50 RM für die Witwe 
eines Versicherten.

(3) Durch das Ausbaugesetz sind außerdem 
die Kinderzuschüsse der knappschaft
lichen Arbeiterpensionsversicherung, 
soweit sie nach dem vor dem 1. J anuar 1934 
geltenden Recht festgesetzt worden sind und 
infolgedessen sehr gering waren, der Höhe 
der Kinderzuschüssc in den übrigen Ver
sicherungszweigen angeglichen worden. Da 
cs sich hierbei um eine sozialpolitisch besonders 
wichtige Maßnahme zugunsten der Bergarbei
ter handelt, muß die Erhöhung dieser Kinder
zuschüsse auch bei den von der öffentlichen 
Fürsorge betreuten Bcrgarbcitcrfamilien als 
Mehrleistung in Erscheinung treten. Von den 
Kinderzuschüssen der knappschaftlichen Ar- 
beiterpcnsionsvcrsicherung, auf die bereits vor 
dem 1. Januar 1934 ein Anspruch bestand, 
sind daher 3,75 RM monatlich für jedes 
Kind bei Prüfung der fürsorgerechtlichen 
Hilfsbedürftigkeit außer Ansatz zu lassen. 
Daneben bleibt gegebenenfalls ein weiterer 
Betrag nach Abs. 2, c anrechnungsfrei. Wird 
ein Kinderzuschuß über das 15. Lebensjahr
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hinaus gewährt, gilt lediglich die weiter
gehende Bestimmung des Abs. 2, d.
Freistellung bestimmter Leistungs
verbesserungen von der Heranziehung 

zum Kostenersatz.
(4) Die in Abs. 2 und Abs. 3 ge

nannten Leistungsverbesserungen des 
Ausbaugesetzes dürfen von den Fürsorge
verbänden nicht zum Kostenersatz für 
bereits aufgewendete Fürsorgeleistun
gen nach § 25 Abs. 1 der Fürsorgepflicht
verordnung in Anspruch genommen werden. 
Hieraus ergibt sich folgendes:

a) Ein Zugriff muß insbesondere hinsichtlich 
der Nachzahlungen von Bezügen nach 
Abs. 2 und Abs. 3 unterbleiben, ohne 
Unterschied, ob weiterhin öffentliche Für
sorge gewährt wird oder nicht.

b) Hat ein Fürsorge verband das Einkommen 
eines früher von ihm Unterstützten nicht 
als hinreichend im Sinne des § 25 Abs. 2 
der Fürsorgepflichtverordnung angesehen, 
so darf er auf Grund einer Leistungs
verbesserung (Abs. 2 und Abs. 3 dieses 
Erlasses) die wirtschaftliche Lage des 
früher Unterstützten nicht anders be
urteilen als bisher; die Mehrleistung darf 
also insoweit nicht zum Anlaß genommen 
werden, um Kostenersatz aus der lau
fenden Rente nach § 25 der Fürsorge
pflichtverordnung zu verlangen.

Verhältnis der Fürsorgeverbände zu 
den Versicherungsträgern.

(5) Der mit diesem RdErl. verfolgte Zweck 
darf nicht dadurch vereitelt werden, daß sich 
die Fürsorgeverbände Beträge, die dem Unter
stützten verbleiben sollen, unmittelbar von 
dem Versichcrungsträgcr auszahlen las
sen. Der Runderlaß kann nur durchgeführt 
werden, wenn hinsichtlich solcher Beträge 
auch vor der Auszahlung an den Unterstützten 
ein Zugriff unterbleibt. Wir ersuchen daher 
die Fürsorge verbände, die Leistungsver
besserungen des Ausbaugesetzes insoweit, 
als sic bei Prüfung der Hilfsbedürftigkeit außer 
Ansatz bleiben müssen und von der Heran
ziehung zum Kostenersatz ausgeschlossen 
sind (Abs. 2 bis 4), nicht auf Grund der 
§§ 1531 ff. der Rcichsversicherungs- 
ordnung in Anspruch zu nehmen.

Hilfsbedürftige in Anstalten.
(6) Die Bestimmungen dieses RdErl. gelten 

auch zugunsten von Rentenberechtigten in 
geschlossener Fürsorge (z. B. in Siechcn- 
heimen, Heil- oder Pflcgeanstalten). Der 
Fürsorgeverband darf in diesen Fällen die 
Lcistungsvcrbcsscrung nur dann auf die 
Unterstützung anrechnen oder zum Kosten
ersatz in Anspruch nehmen, wenn der Hilfs
bedürftige in der Anstalt in jeder Hinsicht 
ausreichend betreut wird und eine zusätzliche 
Leistung für ihn infolge seiner körperlichen 
oder geistigen Gebrechen keine Erleichterung 
bedeuten würde.

Sozialrentnerfürsorge für kinderreiche 
Witwen.

(7) Durch das Ausbaugesetz ist der zum 
Bezüge einer Witwenrente der Invaliden
versicherung berechtigte Personenkreis zu
gunsten der kinderreichen Witwen erweitert 
worden (§ 1256 Abs. 1 Nr. 4 der Reichsver
sicherungsordnung in der Fassung des § 18 
der Verordnung zur Durchführung und Er
gänzung des Gesetzes über den Ausbau der 
Rentenversicherung vom 1. September 1938, 
RGBl. I S. 1142)4). Dem bevölkerungs
politischen Zweck dieser Leistungsverbcssc- 
rung muß auch in der öffentlichen Fürsorge 
Rechnung getragen werden. Daher sind Wit
wen, die eine Witwenrente (Witwenpension) 
aus der Unfall-, der Invaliden-, der An
gestellten- oder der knappschaftlichen Ver
sicherung erhalten und zur Zeit des Todes 
des versicherten Ehemannes mehr als drei 
waisenrentenberechtigte Kinder erzie
hen, als Sozialrentner zu betreuen, auch 
wenn die Witwe weder invalide ist noch das 
65. Lebensjahr vollendet hat. Durch den 
späteren Wegfall der Waisenrenten wird die 
Sozialrcntnereigenschaft dieser Witwen nicht 
aufgehoben.

Förderung der Arbeitsaufnahme.
(8) Zur Förderung der Arbeitsaufnahme 

werden Knappschaftspensionen und andere 
Bezüge der Rentenversicherung bei Verrich
tung von Lohnarbeit weitergezahlt. Damit 
der Zweck der Maßnahme erreicht wird, dürfen 
die Fürsorgeverbände in einem solchen Fall 
die Erhöhung des Gesamteinkommens 
(Lohn und Pension oder Rente) nicht zum 
Anlaß nehmen, uni Kostenersatz für eine 
früher gewährte Unterstützung nach § 25 Abs. 1 
der Fürsorgepflicht Verordnung oder nach den 
§§ 1531 ff. der Reichsversicherungsordnung zu 
verlangen.

Schonung kleinerer Vermögen.
(9) Nach den Bestimmungen über die 

Schonung eines kleineren Vermögens 
darf von Sozialrentnern die Verwertung eines 
Vermögens bis zu 5000 RM bzw. 6000 RM 
nicht verlangt werden; auch müssen solche 
Vermögen von der Sicherstellung verschont 
werden. Diese Bestimmungen sind auch bei 
ollen Nachzahlungen auf Grund des 
Ausbaugesetzes zu beachten (Ziffer II 
Abs. 2 unseres Durchfiihrungscrlasscs zum 
Gesetz über Kleinrentncrhilfc vom 23. August 
1934 — II b 7439/34 und III 3381/1330 —, 
Reichsarbeitsbl. S. I 219, RMBliV. S. 1126)8).

Begünstigter Personenkreis.
(10) Die in Abs. 2 bis 9 getroffene Regelung 

gilt für alle laufenden und für alle künftigen 
Rentenfällc. Es ist daher unerheblich, zu 
welchem Zeitpunkt über die Bewilligung einer 
Leistungsverbesserung nach dem Ausbau-

4) DZW. XIV S. 380.
6) DZW. X S. 279.
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gesetz entschieden wird. Hinsichtlich der in 
Abs. 2, c bis f, und Abs. 3 genannten Leistungs
verbesserungen der Rentenversicherung gilt 
jedoch folgendes:

a) Sie dürfen bei Prüfung der fürsorge- 
rechtlichen Hilfsbedürftigkeit in den Fäl
len angerechnet werden, in denen die 
Leistungsverbesserung oder die Unter
stützung durch die öffentliche Fürsorge 
nach dem 31. Dezember 1939 begonnen 
hat;

b) sie dürfen zum Kostenersatz der nach 
dem 31. Dezember 1939 aufgewendeten 
Fürsorgcleistungen in Anspruch genom
men werden.

(11) Dieser RdErl. gilt nicht für Juden (§ 5 
der Ersten Verordnung zum Reichsbürger
gesetz vom 14. November 1935, RGBl. I 
S. 1333)6); auf Schwerkriegsbeschädigte Juden 
ist er jedoch anzuwenden.

Übergangsbestimmungen.
(12) Unser RdErl. betr. Anordnung gemäß 

§ 25 Abs. 2 Satz 2 der Fürsorgepflichtverord
nung vom 8. April 1938 — V W I 30/38 
— 7809 und II b 4361/38 — (RMBliV. S. 622, 
Rcichsarbeitsbl. Nr. 14 S. IV 189)7) wird auf
gehoben. Soweit auf Grund des genannten 
Runderlasses weitergehende Vergünstigungen 
gewährt worden sind, als in Abs. 2 bis 7 vor
gesehen ist, behält es dabei sein Bewenden. 
Soweit dagegen die von den Versicherungs
trägem auf Grund des Ausbaugesetzes ge
leisteten Nachzahlungen entgegen dem Sinn 
des genannten Runderlasses auf dem Wege 
über die §§ 1531 ff der Rcichsversicherungs- 
ordnung zum Kostenersatz herangezogen 
worden sind, hat der Fürsorge verband dem 
Unterstützten den Betrag der Nachzahlung 
zurückzuerstatten.

(13) Soweit entgegen diesem RdErl. Lei
stungsverbesserungen des Ausbaugesetzes auf 
Unterstützungen der öffentlichen Fürsorge 
angerechnet worden sind, behält es hierbei 
für die vor dem 1. November 1938 an- 
gerechnctcn Betrüge sein Bewenden; Nach
zahlungen aus Mitteln der öffentlichen Für
sorge sind insoweit nicht zu leisten.

6) DZW. XI S. 639.
•) DZW. XIV S. 86.

Erste Verordnung zur Durchführung und Er
gänzung der Verordnung über die Einführung 
fürsorgerechtlicher _ Vorschriften im Lande 

Österreich.
Vom 8. 12. 1938 (RGBl. I S. 1732):

Auf Grund des § 35 Abs. 1 der Verordnung 
über die Einführung fürsorgerechtlicher Vor
schriften im Lande Österreich vom 3. Sep
tember 1938 (RGBl. I S. 1125)1) wird folgendes 
verordnet:

*) DZW. XIV S. 361.

Meldet ein österreichischer Fürsorgeverband 
sein Verlangen nach Kostenersatz gemäß § 18 
Abs. 1 oder 3 der Fürsorgepflichtverordnung 
in der Zeit vom 2. Januar bis 1. April 1939 
an, so sind die Kosten ersatzfähig, die seit 
dem 1. Oktober 1938 entstanden sind oder 
nachher entstehen.

Durchführung der Familienunterstützungs-VO. 
für Österreich.

2. RdErl. d. RMdl. u. d. RFM. v. 12.12.1938 
— V W I 477/38-7900 u. LG 4085-Ö-64-I —

(RMBliV. S. 2144):
Auf Grund des § 9 Abs. 1 der Familienunter

stützungs-VO. für Österreich v. 31. 8. 1938 
(RGBl. I S. 1072)1) ordnen wir folgendes an: 

(1) Der Abschn. III 1 Abs. (1) des RdErl. v.
3. 9. 1938 (RMBliV. S. 1419)2) erhält folgende 
Fassung:

(1) Die Unterstützungssätze betragen monat
lich in den Orten der

1.

3.

für
die im Haushalt des 
Einberufenen leb. 
Ehefrau des Ein
berufenen od. son
stige Untcrstütz.- 
Bcrcchtigte üb. 16 
Jahren, wenn sie 
Haushaltsvorstand 
sind (z. B. ein El
ternteil des Einbe
rufenen) oder als 
Einzelperson einen 
eigenen Haushalt
führen ....................
sonstige unterstüt
zungsberechtigte 
Haushaltsangcliör. 
über 16 Jahren 
(z. B. der zweite 
Eltcmteil od. nicht 
verdienende über 16 
J ahre alte Kinder 
des Einberufenen). 
Untcrstützungsbe- 
rcchtigtc unter 16 
Jahren, die im 
Haushalt des Ein
berufenen, seiner 
Ehefrau oder von 
Verwandten d. auf
steigenden Linie le
ben (z. B. die im 
Haushalt des Ein
berufenen lebenden

Son- Ortsklasse
klussc A B C

42 38 30 27

21 19 15 13,50

1) DZW. XIV S. 368.
2) DZW. XIV S. 373, 376.
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Son
der-

klasae
Ortsklasse

A B C

ehelichen Kinder, 
das im Haushalt 
von Verwandten d. 
aufsteigenden Linie 
lebende uneheliche 
Kind des Einberu
fenen) ...................... 14 13 10 9

4. Unterstützungsbe
rechtigte unter 16 
Jahren, die nicht 
im Haushalt des 
Einberufenen, sei
ner Ehefrau od. von 
Verwandten d. auf- 
steigenden Linie le
ben (z. B. unehel. 
Kinder des Einbe
rufenen, die sich in 
fremder Pflege be
finden) ...................... 28 26 20 18

(2) Die Unterstützungssätze (Abs. (1)) gelten 
vom 1. 1. 1939 ab. In laufenden Unterstüt
zungsfällen ist die Unterstützung mit Wirkung 
vom 1.1. 1939 an nach den neuen Unterstüt
zungssätzen zu bemessen.

Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die 
Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar

beitslosenversicherung.
Vom 21. Dezember 1938 (RGBl. I S. 1892): 
Die Aufgaben und Befugnisse des Präsi

denten der Reichsanstalt für Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenversicherung gehen auf 
den Reicbsarbeitsministcr über; er kann die 
Aufgabenverteilung zwischen dem Reichs
arbeitsministerium und der Rcichsanstalt sowie 
innerhalb der Rcichsanstalt neu regeln.

Gebühr für den Krankenschein und das Ver
ordnungsblatt für kinderreiche Versicherte. 

Bescheid des RAM. an den Reichsbund der 
Kinderreichen Deutschlands e. V., Berlin, 

v. 14. 11. 1938 — II a 15 317/38 — 
(RAB1. S. IV 459):

Mein Erlaß vom 15. Juni 1935 — II a 
5493/35 — (nachstehend abgedruckt) über die 
Stundung und Niederschlagung der Gebühr 
für Krankenschein und Verordnungsblatt für 
kinderreiche Versicherte, in dem ich die 
Krankenkassen darauf hingewiesen habe, meine 
Rundschreiben vom 24. September und 9. De
zember 1930 (RABl. [AN.] 1930 S. IV 416 
und IV 501) bei Versicherten mit mehreren 
Kindern besonders wohlwollend anzuwenden, 
ist durch die auf Grund meines Erlasses vom
4. Mai 1938 — II a 5182/38 — (RABl. [AN.]
5. IV 191)1) erfolgte Befreiung der Kinder
reichen von der Gebühr nicht überflüssig ge

worden. Der Erlaß ist nämlich insbesondere 
noch dann anzuwenden, wenn die Voraus
setzungen für die Befreiung auf Grund des 
Erlasses vom 4. Mai 1938 nicht voll erfüllt sind 
oder die Unterlagen für die Glaubhaftmachung 
des Rechts auf Befreiung nicht rechtzeitig oder 
nicht ausreichend beigebracht werden können. 
In erster Linie gilt demnach aber stets mein 
Erlaß vom 4. Mai 1938.

Stundung und Niederschlagen der Gebühr für 
Krankenschein und Verordnungsblatt für 

kinderreiche Versicherte.
Erl. d. RuPrAM. v. 15. 6. 1935 — II a 5493/35 

— (RABl. S. IV 459):
Nach meinen Rundschreiben an die Re

gierungen der Länder vom 24. September und 
9. Dezember 1930 (RABl. S. IV 416 und I 274) 
können die Krankenkassen die Gebühr für den 
Krankenschein und das Verordnungsblatt im 
Falle echter augenblicklicher Not stunden und 
bei Uneinbringlichkeit ganz oder teilweise 
nicderschlagen. Diese Möglichkeiten werden 
die Krankenkassen dann besonders wohl
wollend zu prüfen haben, wenn es sich um Ver
sicherte mit drei und mehr untcrhaltsberech- 
tigten Kindern handelt, da diese sich gegenüber 
anderen Versicherten in der Regel ohne wei
teres in einer schwierigeren Wirtschaftslage 
befinden werden. Ich ersuche, die Kranken
kassen entsprechend zu unterrichten.

Verordnung über die Krankenversicherung 
Arbeitsloser in den sudetendcutschen Gebieter.

Vom 1. 12. 1938 (RGBl. I S. 1695):
Auf Grund des Erlasses des Führers und 

Reichskanzlers über die Verwaltung der 
sudetendeutschen Gebiete vom 1. Oktober 1938 
(RGBl. I S. 1331)1) wird verordnet:

§ 1
In den sudetendeutschen Gebieten sind 

Arbeitslose, die von der Reichsanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche
rung Arbeitslosenunterstützung erhalten, wäh
rend des Bezuges dieser Unterstützung für den 
Fall der Krankheit versichert.

§ 2
Bei der Krankenversicherung der Arbeits

losen sind die §§ 117 bis 128 des Gesetzes über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche
rung sinngemäß anzuwenden. Jedoch treten 
abweichend von den §§ 119 und 128 dieses 
Gesetzes für die Berechnung des Grundlohns 
an die Stelle des auf den Kalendertag ent
fallenden Arbeitsentgelts zwei Siebentel des 
wöchentlichen Unterstützungsbetrages.

§ 3
(1) Diese Verordnung tritt am 4. Dezember 

1938 in Kraft.
(2) Die zur Durchführung und Ergänzung 

erforderlichen Rechts- und VerwaltungsVor
schriften erläßt der Reichsarbeitsministcr.

J) DZW. XIV S. 231. J) DZW. XIV S. 434.
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Geschäftsgang bei den Jugendämtern1).
RdErl. d. RMdl. v. 12.12. 1938 

— V W II 36/38-8100 — (RMBliV. S. 2146):
Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Mit- 

wi/k'.iug der Jugendämter in Vormundschafts
sachen wird, wie mir mitgeteilt ist, seitens 
einiger Amtsgerichte über Verzögerungen 
Klage geführt. In der Hauptsache handelt 
es sich hierbei um die Ersuchen der Vormund
schaftsgerichte um Vorschlag eines Einzel
vormunds, Gegenvormunds oder Pflegers, die 
die Jugendämter in ihrer Eigenschaft als Ge
meindewaisenräte (§ 42 RJWG.)2) zu erledigen

*) Betrifft nicht das Land Österreich und 
die sudetendeutschen Gebiete. — 2) RGBl. 
19221 S.633; 19241 S. 110; 19321 S. 522, 531.

haben. Mir ist bekannt, daß die Jugendämter 
in diesen Fällen meist Rückfragen — ins
besondere bei der NSV. — nötig haben und 
daß die Ermittlungen von geeigneten Persön
lichkeiten nicht selten auf Schwierigkeiten 
stoßen. Trotzdem muß danach gestrebt wer
den, daß keine Verzögerungen eintreten. Das 
Hauptamt für Volkswohlfahrt bei der Reichs
leitung der NSDAP, hat seinerseits seine 
nachgeordneten Dienststellen bereits angewie
sen, für schnellste Bearbeitung der Anfragen 
der Jugendämter, insbesondere für Innehal
tung der gesetzten Fristen, zu sorgen. Die 
Jugendämter ersuche ich, fortan alle Anfragen 
der Vormundschaftsgerichte, die Angelegen
heiten des Gemeindewaisenrats betreffen, 
mit Beschleunigung zu behandeln.

Umschau

Arbeitseinsatz.
Die Zahl der Beschäftigten im Altreich 

ist im November leicht zurückgegangen, 
und zwar von 20 838 000 auf 20 820 000. 
Trotzdem hat die Zahl der Arbeitslosen 
um rd. 12 000 abgenommen. Die Zahl 
der offenen Stellen, die unbesetzt ge
blieben sind, ist gewachsen.

Der Zustrom zur Beschäftigung war 
im November besonders lebhaft. Es 
wurden zahlreiche Männer und Frauen 
in Arbeit gebracht, die bisher in keinem 
Beschäftigungsverhältnis gestanden hat
ten. Auch nahmen Invaliden und Er
werbsbeschränkte wieder Arbeit auf.

Die Entwicklung der Zahl der Be
schäftigten und der Arbeitslosigkeit zeigt 
folgende Zusammenstellung (Zahlen in 
Tausend): Ue_ i’nter-

scliüf- Arbeitslose
‘«S‘e

stützte 
der Iteiclis- 

anstnlt

am 31. 10. 38 
am 30. 11. 38 
am 30. 11. 37

20 838 
20 820 
19 511

164
152
573

75
77

301
Die Zahl der Beschäftigten war somit am 
30. November um rd. 1 300 000 höher
und die Zahl der Arbeitslosen um rd. 
420 000 niedriger als am gleichen Tage 
des Vorjahres.

Über die Arbeitseinsatzfähigkeit der 
noch vorhandenen Arbeitslosen gibt fol
gende Übersicht Auskunft (Zahlen in
Tausend): voll voll

cinsutz- cinsutz- 
füliie und fällig, aber

*BUH<;r«icllli-

fähiü
nicht Hii8- 

gleidihfüliig
am ■1. 10. 38 17 71
am 30. 11. 38 15 64
am 30. 11. 37 117 281

nicht
voll

eiusn tz- 
fühig

76
73

174

Übernahme der Kosten der Heilbehand
lung Schizophrener durch die Kranken

kassen.
Der Reichsarbeitsministcr hat durch 

Erl. vom 2. 11. 38 (RABl. S. IV 448) die 
Krankenkassen ermächtigt, auch die 
Kosten der Cardiazolbehandlung Schizo
phrener zu übernehmen, wenn die An
wendung dieses Verfahrens ärztlicherseits 
als zweckmäßig und erfolgversprechend 
angesehen wird.

Einführung der Sozialversicherung 
im Lande Österreich.

Durch Verordnung vom 22. 12. 1938 
(RGBl. I S. 1912) sind die Reichsver
sicherungsordnung, das Angestelltenver
sicherungsgesetz, das Reichsknapp
schaftsgesetz und das Gesetz über Ar
beitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung mit Wirkung vom 1. Januar 
1939 mit gewissen Abweichungen im 
Lande Österreich eingeführt worden.

Die Vorschriften über Arbeitslosen- 
und Kurzarbeiterunterstützung und die 
Beschäftigung von Ausländern treten an 
dem Tage in Kraft, den der Reichs
arbeitsminister bestimmt.

Rcichsarbeitsdienst 
in den sudetendeutschen Gebieten. 
Durch Verordnung vom 6. 12. 1938 

(RGBl. I S. 1719) wird die Reichs- 
arbcitsdicnstpflicht in den sudeten
deutschen Gebieten mit dem 1. Oktober 
1939 eingeführt.
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Ans Zeitschriften und Büchern

„Die Landgemeinde“. Amtliches Organ des 
Deutschen Gemeindetages. Nr. 23 v. 10.12.38. 
Aus dem Inhalt: Assessor Fritz Preuße, Re
ferent im Deutschen Gemeindetag: „Die neue 
Fcuerlöschpolizei“; Regierungsrat Dr. Ber
tram, Potsdam: „Formelle Regelungen der 
Vermögensauseinandersetzungsbeschlüssc von 
bisher vereinigten Schul- und Kirchenäm-
tem“; „Dorfverschönerung“; Rcinhold Buch
holz, Regierungsinspektor, Potsdam: „Ent
eignungsrecht für Wohnungsbau- und Sied
lungszwecke“ ; Bürgermeister a. D. Schön, 
Berlin: „Hilfsmittel der Gemcinschaftspflcgc“; 
von Buchholtz: „Die Fünfte VO. zur Durch
führung der DGO.“; H. Rahner: „Neuregelung 
des Wohnungsgcldzuschusscs und des Kindcr- 
zuschlnges“; „Beispiele zur Berechnung der 
Schlüssclzuwcisungen“; „Briefe eines länd
lichen Bürgermeisters“.

Nr. 24 vom 25. 12. 38. Aus dem Inhalt: 
Assessor Fritz Preuße, Referent im Deutschen

meindefreie GrundstückeGemcindctag: „Gei 
und Gutsbezirke“; Kreisausschußoberinspek
tor Eickelberg, Dipl.-Kaufmann: „Der Akten
plan eines Berufsschulzwcckverhandes“; Ge
richtsassessor a. D. Heinrich Schönebeck, Re
ferent im Deutschen Gemeindetag: „Einzel
fragen aus der Anwendung des Deutschen 
Beamtengesetzes“; Regierungsrat Dr. Berger 
in Schneidemühl: „Wen darf der Bürgermeister 
zu ehrenamtlicher Mitarbeit heranziehen?“; 
Kreisausschußoberinspektor Arnswald, Brauns
berg: „Keine Entschädigung für geleistete 
Hand- und Spanndienste“; Josef Schmitz, 
Verw.-Obcrsekretär, Geilenkirchen: „Neufest
setzung der Fehlgelder (Vcrlustentschädigung) 
für Kasscnverwaltcr und V ollzichungsbeamte“; 
Drieschner, Grottkau: „Bürgersteuerpflicht 
von Haussöhnen und Haustöchtern“; Fr. 
Lcmbke: „Von Gemeindehäusern“; „Briefe 
eines ländlichen Bürgermeisters“.

Zeitscliriftenbibliographie

Bearbeitet für November 1938 vom Archiv für Wohlfahrtspflege, Berlin C 2. 
Abkürzungen s. DZW. XII S. 696.

Fürsorgewesen
Allgemeines
D. Betreuung d. Rückwanderer u. Flüchtlinge 

in Anstalten, NDV. 11.
Neue Wege d. nat.-soz. Wohlfahrtspflege, 

DcutschlFreicBeruf. 11.
Wohlfahrtsamt u. Publikum, IIannWohlfW.47.
Ausland
Activites de l’assistancc sociale durant la 

periode de la guerre mondiale, Krakowski, 
Zycie Mlodych 11.

D. Entwicklung d. Fürsorge in d. Schweiz im 
Jnhre 1937, Wild, SchwcizZGcmcinnütz. 11.

Gegenwartsströmungen in d. engl. Wohlfahrts- 
urbeit, v. Oertzen, DZW. 8.

RFV.
Angehörige kathol. Bcttclordcn können nicht 

hilfsbedürftig i. S. d. Fürsorgcrcchts werden, 
RVB1. 45.

Anrechnung d. Leistungen d. NSV. u. d. 
WHW. auf üflcntl. Fürsorge u. Familien- 
Unterstützung, Ballarin, Blind Welt 11.

D. Österreicher im Fürsorgcrccht, Gerl, Blind- 
Weit 11.

D. Entstehungsgeschichte d. § 11 FVO. u. seine 
Anwendung, Garten, MittBldStadtwohlf- 
Drcsden 4/5.

D. neuen Richtsätze in Österreich, NDV. 11.

D. Rechtsprechung zu § 11 Fürsorgevcrord- 
nung, Seifert, BlöffFürs. 22.

D. Vereinbarungen zwischen Fürsorgcvcrbänd. 
in ihrer Bedeutung f. d. Verwaltungsstrcit- 
verfahren, NDV. 11.

Ersatzunspruch d. Fürsorge u. Zustimmung d.
Versicherten, Budzinski, OKrankK. 33. 

Ersatzverfahrcn zw. Amtsvormund u. Für
sorgeverband, Schickenberg, ZfH. 31. 

Familienstand u. Miete b. Unterstützungs
empfängern, NDV. 11.

Genießen mehrere a. d. Unterstützung unehel. 
Kinder crsatzbercchtigte Fürsorgeverbünde 
b. d. Lohn- u. Gchaltspfändung gleichen

ZfH. 31.
sorgcrechtl. Ersatzansprüche, 

Vereinfachungen d. Fürsorgclastenvcrtcilung,
NDV. 11.

Ländliche Wohlfahrtspflege 
Bekämpfung d. Landflucht, Wrangel, RVB1.45. 
D. Landschule nicht vergessen! Voigt, JungD. 

11.
Gedanken zum Beginn der baucmgcrichtl.

Arbeit in d. Ostmark, Frcisler, DJust. 44. 
Verfahren g. schlecht wirtschaftende oder 

bnueruunfühige Erbhofeigentümer, Ilcrschcl, 
SozPrax. 21.

Rang ? Spohr, 
Sollstcllung d. für 

Fischer, Ulöfl)
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Kommunale Wohlfahrtspflege
D. Preußische Finanzausgleichsgesetz, Ber- 

thold, Land Gern. 22.
D. Lage d. sudetendeutschen Gemeinden, 

Kreißl, GemT. 21.
D. Lebensbedingungen d. Landgemeinden u. 

Kleinstädte, Müller-Haccius, GemT. 22.
Vorschlag z. Gestaltung d. künftigen Kreis

haushaltsplanes f. d. Fürsorge- u. Gesund
heitswesen, Kamop, ZfH. 33.

Z. Verordng. d. Reichsarbeitsministers z. 
Durchführg. d. Ges. über d. Neugestaltg. 
dtsch. Städte v. 3. 11. 1938, Goldammer, 
RABl. 33.

Winterhilfswerk
D. Hilfsbedürftigkeit im Sinne d. WHW., 

SclileswHolstBlfVolkswohlf. 11.

Finanzfragen
Ausland
De Prentbricfkaarten „voor het Kind“, Tijd- 

schrift voor Armwczcn 406.
In Hoeverre heeft de Kindcrbescherming baat 

Gcvonden bij de Kinderpostzegels ? Tijd- 
schrift voor Armwezen 406.

F ürsorgestatistik

D. öflentl. Fürsorge in Bayern im Rechnungs
jahr 1937, ZBaycrStatLandA. 3/4.

D. öflentl. Fürsorge in d. Ostmark, Prciser, 
Land Gern. 21.

Freie Wohlfahrtspflege

D. Ausbildung d. Diakonie, Gaul, InnMiss. 11/ 
TätChristent. 11.

D. Behandlung v. Einkaufsverträgen in d. 
Buchführung eines Altersheimes, Caritas 11.

Einige Grundfragen d. Anstaltsrcchnungs- 
wesens, Caritas 11.

Männerwerk im Dienst d. Kirche, Schäfer, 
TätChristent. 11.

Steuerliche Anerkennung d. Arbeitsentgelts b. 
Zurverfügungstellung v. Ordensangehörigen 
nn ordenseigene Betriebe, Caritas 11.

Umsatzsteucrpflicht v. Meßstipendien, Caritas
11.

Urteil d. Reichsfmanzhofs z. Frage, in welchen 
Fällen d. Betriebe einer Fürsorgecrziehungs- 
anstalt steuerlich unschädliche Geschäfts
betriebe bilden, Caritas 11.

Ausland
Zulässige Werbemittel u. Vertriebsmöglich- 

keiten f. gemeinnützige Institutionen, Ganz, 
SchwcizZGemeinnütz. 11.

Organisntionsfragcn

Beispiel einer Arbeitsgemeinschaft zw. NS.- 
Volkswoblfahrt u. öflentl. Fürsorge, Schlesw- 
HolstBlfVolkswohlf. 11.

D. Zusammenarbeit d. Jugend Wohlfahrts
behörden n>. d. NS.-Volkswohlfahrt a. d. 
Gebiete d.Jugcndhilfe,Bernsce,BlölTFür8.21.

Zusammenarbeit d. Jugendämter in. d. freien 
Wohlfahrtspflege, Groot, NSGcm. 21.

Bevölkerungspolitik

Allgemeines
D. Personenstandsgesetz v. 3. November 1937, 

VerwPrax. 22.
D. WachafrMnsindex u. seine Anwendungs

möglichkeiten, Bauermeister, ArchBevölk- 
WissuPolit. 5.

D. Familie im heutigen Staat, EvangSoz. 4.
Soll d. Hälfte aller Erstgeborenen „einzige 

Kinder“ bleiben? ZahnärztlMitt. 48.
Volkswissenschaft u. dt. Industriebevölkerung, 

ArchBevölkWissuPolit. 5.
V. alten z. neuen Personenstandsrecht, Emig, 

ZAkadfDtR. 22.
Was ist mit d. Geburtenüberschuß? Danzer. 

ZStandAmtsw. 22.
Z. Volkskörperforschung, Linde, ArchBevölk

WissuPolit. 5.
Eugenik
A. d. Praxis d. eugenischen Gesetzgebung, 

Klose, ZfgesKrankhW. 24.
D. Beitrag d. Einzelforschung z. sippen

mäßigen Bestandsaufnahme d. dt. Volkes, 
Haag, ArchBevölkWissuPolit. 5.

D. erb- u. rassenkundliche Abstammungs
nachweis v. d. Rcichsstcllc f. Sippenfor
schung, v. Ulmenstein, ZStandAmtsw. 21/22.

Erblichkeit, Russenhygiene u. Bevölkerungs
politik, Untersuchungsergebnisse nn dia
betischen Zwillingen, Lcmscr, MüMcd- 
Wochenschr. 47.

Rasse u. Volksgesundhcit, Wagner, ZRFach- 
dHeb. 21.

Z. Geschichte d. biologischen Abstammungs- 
nachweiscs in Deutschland, Reche, Volk- 
uRassc 11.

Bevölkerungsaufbau u. -stand
Aus d. Bcvölkerungs- u. Medizinalstatistik d. 

sudetcndtsch. Gebiete, Meier, RGcsundBl. 
48/DtSchwcster 11.

Bevölkerung u. Wirtschaft im Böhmerwald u. 
im Egerland ,Wipplinger,ZBaycrStatLandA. 
3/4.

Bevölkerung u. Wirtschaft in Deutschester- 
reich u. in Sudctendcutschland, Herz, 
EvangSoz. 4.

Bevölkerungsbewegung im sudctendcutschcn 
Gebiet, WirtsehuStnt. 21.

D. Altersgliederung d. Arbeiter u. Angestellten, 
DWirtschZ. 44.

D. neuesten Ergebnisse d. Geburten- u. Todes
statistik in Dtschld., v. Ungern-Sternberg, 
ZRFachdlleb. 21.

D. Todesursachen 1936, Gütz, ZBayerStat- 
LandA. 3/4.

Positive eugcnische Maßnahmen
Z. Begabtenförderung durch d. Schule, Klein, 

JungD. 11.

Sterilisierung
Schwangerschaftsunterbrechung b. Lungen

tuberkulose, Bühlcr-Zettcl, MüMedWochcn- 
sehr. 45.
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Z. Schwachsinnsbegriff in d. Praxis d. Erb- 
gcsundheitsgerichtc, Müller, DÄrztBl. 47.

Ausland
Bevölkerungsverhältnissc in Finnland u. Est

land, v. Ungcm-Stcmherg, DÄrztBl. 48.
D. Ein-Kind-System, Kovacsics, Anya-cs 

Csecsemöyedelem 11.
D. Bevölkerungsfrage in England, ArchBcvölk- 

WissuPolit. 5.
D. Bevölkerungspolitik d. Faschismus u. ihre 

Grundlagen, Vergottini, ArcliivBevölkWiss- 
uPolit. 5.

Frankreich u. d. Rassengedankc, Mangold, 
DÄrztBl. 45.

Tableau territorial et coupe des naissances 
vivantes cn Hongric en 1934—36, Thirring, 
Magyar Statisztikai Szemle 9.

Fürsorge für Wehrmacht und Arbeitsdienst

Allgemeines
D. Heilfürsorge f. d. Soldaten, BlWPflWürtt.

iö.
D. Wiedereingliederung d. Soldaten in d. 

Arbeitsleben, Schimmelpfennig, DArbR. 11.
Strafverfolgung u. Strafvollstreckung gegen 

Angehörige d. Reichsarbeitsdienstes im 
Lande Österreich, Donner, DJust. 44.

Urlaubsanspruch u. sonstige Ansprüche zu
rückkehrender Dienstverpflichteter/ Einlösg. 
geklebter Urlaubsmarken, NSSozPol. 22.

Wehrdienst, Arbeitsdienst u. Krankenver
sicherung, Grünewold, BKrankK. 22.

Familienunterstützung
D. Einkommen d. Unterstützten, Hann- 

WohlfW. 48.
Familienunterstützung, HannWolilfW. 48.
Familienunterstützung in Österreich, Zenger

ling, DZW. 8.
Kb.- u. Kli.-Fürsorgc
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